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Bundesrat: Zustimmung zum Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stär-

kung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 11.07.2025 dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz für 

ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 

(vgl. hierzu ausführlich TAX WEEKLY # 18/2025 und zum Bundestagsbeschluss TAX WEEKLY 

# 22/2025) einstimmig zugestimmt.  

Gegenstand des Bundesratsbeschlusses war der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschluss-

empfehlung des Bundestagsfinanzausschusses. Inhaltlich hatte sich gegenüber dem Regierungs-

entwurf nur noch eine Änderung ergeben. Um die Attraktivität der Forschungszulage insbeson-

dere für Start-Ups sowie kleine und mittlere Unternehmen weiter zu steigern, hat der Bundestag 

beschlossen, zusätzlich zu den bereits im Regierungsentwurf enthaltenen Maßnahmen den förder-

fähigen Wert der geleisteten Arbeitsstunde für die Eigenleistungen eines Einzelunternehmers so-

wie die Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei Mitunternehmern in einem be-

günstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf € 100 anzuheben (§ 3 Abs. 3 Satz 2 und 3 

FZulG-E). Unverändert werden maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähiger Aufwand 

anerkannt. 

Dem Vernehmen nach haben die Kommunen einen vollständigen Ausgleich ihrer Steuerausfälle 

erhalten, und die Bundesländer werden anteilig über Mittel des Bundes für Investitionen in Bil-

dung und Krankenhäuser kompensiert. Daraufhin haben die Länder dem Gesetz nun im Bundesrat 

zugestimmt. Das Gesetz kann nun ausgefertigt und verkündet werden. Es tritt größtenteils am 

Tag nach der Verkündung in Kraft; die Änderung des Forschungszulagengesetzes tritt zum 

01.01.2026 in Kraft. 

 

BMF: Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 

Mit einem BMF-Schreiben vom 08.07.2025 passt die Finanzverwaltung den Umsatzsteuer-Anwen-

dungserlass an die durch das Wachstumschancengesetz, das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz 

(BEG IV) und das Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024) eingeführten Rechtsänderungen an und 

konkretisiert die Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen.   

Die allgemeine Aufbewahrungsfrist für Rechnungen nach § 14b Abs. 1 Satz 1 UStG wurde von 

zehn auf acht Jahre reduziert. Dies gilt, mit Ausnahmen für Kredit- und Wertpapierinstitute sowie 

Versicherungsunternehmen, für alle Rechnungen, deren Aufbewahrungsfrist am 31.12.2024 noch 

nicht abgelaufen ist. Für Rechnungen, die für eine Vorsteuerberichtigung mit einer zehnjährigen 

Berichtigungsfrist (§ 15a Abs. 1 Satz 2 UStG) relevant sind, soll die Aufbewahrungsfrist aber erst 

enden, wenn die Festsetzungsfrist für das letzte Jahr des zehnjährigen Berichtigungszeitraums ab-

gelaufen ist, vgl. Abschn. 14b.1 Abs. 2 UStAE n.F. Die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist soll hin-

gegen nicht die umsatzsteuerlichen Aufzeichnungen, z. B. nach § 22 Abs. 1 UStG, betreffen. Diese 

sollen weiterhin für zehn Jahre aufzubewahren sein.   

Im Zuge des JStG 2024 wurde § 14c Abs. 2 Satz 2 UStG dahingehend angepasst, dass eine Person 

auch dann den ausgewiesenen Steuerbetrag schulden soll, wenn sie einer, nach einer vorherigen 

Vereinbarung erstellten, umsatzsteuerrechtlichen Gutschrift mit gesondertem Steuerausweis 

nicht unverzüglich widerspricht, obwohl sie nicht Unternehmer ist oder eine Lieferung oder sons-

tige Leistung nicht ausführt. Diese gesetzliche Neuregelung soll die Anwendung der entgegenste-

henden BFH-Rechtsprechung ausschließen und wird nunmehr mit weiteren Erläuterungen in den 

Abschn. 14.3 bzw. 14c.2 Abs. 2 UStAE übernommen.   
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Im Übrigen wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass hinsichtlich der Anhebung der Schwellen-

werte für die Befreiung von der Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw. deren monatli-

chen Abgabe sowie der Erhöhung des Grenzbetrages bei der Differenzbesteuerung angepasst.   

Die Änderungen sollen grundsätzlich ab dem 01.01.2025 Anwendung finden. Die Regelungen zu 

Gutschriften und dem unberechtigten Steuerausweis sollen hingegen bereits auf Sachverhalte an-

zuwenden sein, die nach dem 05.12.2024 (der Veröffentlichung des JStG 2024 im Bundessteuer-

blatt) verwirklicht wurden.   

 

BFH: Gewerbesteuerrechtliche Zurechnung des Gewinns aus der Anteilsveräußerung bei dop-

pelstöckigen Personengesellschaften 

Der BFH hatte im Urteil vom 08.05.2025 (IV R 40/22) über die gewerbesteuerrechtliche Behand-

lung eines Einbringungsgewinns I i.S.d. § 22 Abs. 1 UmwStG im Zusammenhang mit einer Veräu-

ßerung eines Anteils an der Oberpersonengesellschaft bei einer doppelstöckigen Personengesell-

schaft zu entscheiden.   

Im Streitfall war die Klägerin, die A KG als Oberpersonengesellschaft (Holdinggesellschaft) im Kli-

nikbereich an mehreren Klinik-KGs (Unterpersonengesellschaften) beteiligt. An der Klägerin war 

die C Stiftung mittelbar über die B GmbH beteiligt. Im Jahr 2010 brachte die C Stiftung ihre An-

teile an der A KG in die B GmbH steuerneutral nach § 20 UmwStG ein, was eine Sperrfrist von sie-

ben Jahren auf die neu erhaltenen Anteile an der B GmbH auslöste. Die Stiftung wurde im Jahr 

2012 aufgelöst; das Vermögen ging auf Herrn X über, der 2013 in einen Drittstaat verzog. Dadurch 

wurde – was zwischen den Beteiligten unstreitig war – rückwirkend ein Einbringungsgewinn I 

nach § 22 Abs. 1 UmwStG ausgelöst.  

Das Finanzamt setzte bei der Klägerin einen Einbringungsgewinn I im Gewerbesteuermessbe-

scheid 2010 an. Der dagegen gerichtete Einspruch, mit dem die Klägerin die Nichteinbeziehung 

des Einbringungsgewinns I in die Ermittlung des Gewerbeertrags begehrte, soweit er auf die 

dem Krankenhausbetrieb zuzuordnenden stillen Reserven der Klinik-KGs entfiel, blieb ohne Erfolg. 

Auch die nachfolgende Klage wurde vom Finanzgericht als unbegründet abgewiesen. Der Ein-

bringungsgewinn I sei dem Grunde und der Höhe nach zutreffend bei der A KG angesetzt wor-

den; auch die Befreiungsregelung des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG komme nicht zur Anwendung.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Das Finanzgericht habe den Einbrin-

gungsgewinn I i.S.d. § 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG zutreffend ermittelt und diesen zu Recht nach § 7 

Satz 2 Nr. 2 GewStG dem Gewerbeertrag der A KG zugerechnet. Da vorliegend der Mitunterneh-

meranteil (der C Stiftung) an der A KG in die B GmbH eingebracht worden ist, handele es sich bei 

dem Einbringungsgewinn I um einen Gewinn aus der Veräußerung des gesamten Mitunterneh-

meranteils i.S.d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Dabei müsse die Veräußerung eines Anteils an der 

Oberpersonengesellschaft (A KG) als ein einheitlicher Veräußerungsvorgang allein auf ihrer Ebene 

behandelt werden. Daraus folge zugleich, dass – entgegen der Auffassung von Teilen der Litera-

tur – der Veräußerungsgewinn nicht auf die stillen Reserven der Oberpersonengesellschaft und 

die stillen Reserven der Unterpersonengesellschaft – in Form einer „Durchstockung“ – aufzuteilen 

sei. 

Die Behandlung als einheitlicher Veräußerungsvorgang lege bereits der Wortlaut des § 7 Satz 2 

GewStG nahe, der den Veräußerungsgewinn "zum Gewerbeertrag" des in § 7 Satz 1 GewStG ge-

nannten Gewerbebetriebs rechnet. Wenn demnach eine Veräußerung eines Anteils an der Ober-
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personengesellschaft erfolge, sei dieser Gewinn dem Gewerbeertrag der Oberpersonengesell-

schaft zuzurechnen. Aus der Regelung des § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG ließen sich auch keine Anhalts-

punkte für eine (teilweise) Zurechnung des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns zum Gewerbe-

betrieb der Unterpersonengesellschaft entnehmen.  

Auch könne aus systematischen Erwägungen kein anderes Ergebnis abgeleitet werden. Personen-

gesellschaften selbst können auch Mitunternehmer einer weiteren Personengesellschaft sein. Dar-

aus folge jedoch nach dem BFH-Beschluss v. 25.02.1991, GrS 7/89 nicht, dass die Gesellschafter 

der Oberpersonengesellschaft zugleich Mitunternehmer der Unterpersonengesellschaft würden. 

Eine Veräußerung des Anteils an der Oberpersonengesellschaft führe deshalb nicht zugleich zu 

einer entsprechenden Veräußerung des Anteils an der Unterpersonengesellschaft.  

Aus alledem komme auch die Anwendung der Kürzungsvorschrift nach § 9 Nr. 2 Satz 1 GewStG 

nicht in Betracht. Denn der Veräußerungsgewinn sei auf der Ebene der Oberpersonengesell-

schaft, der A KG, entstanden und gerade nicht im Gewerbeertrag der Unterpersonengesellschaf-

ten enthalten. Nur dann käme die Kürzungsvorschrift im Grundsatz zur Anwendung.  

Schließlich sei im Streitfall die Regelung des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG, wonach u.a. Kranken-

häuser von der Gewerbesteuer befreit sind, wenn bei Krankenhäusern im Erhebungszeitraum die 

in § 67 Abs. 1 oder 2 AO bezeichneten Voraussetzungen erfüllt werden, nicht einschlägig. Die A 

KG als Oberpersonengesellschaft habe in ihrer Funktion als Holdinggesellschaft selbst keine Kran-

kenhäuser im Sinne des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG betrieben.  

Die bisher ungeklärte Frage, welche gewerbesteuerlichen Folgen sich aus Gewinnen bei der An-

teilsveräußerung von doppelstöckigen Personengesellschaften ergeben, wurde nunmehr erstma-

lig höchstrichterlich geklärt. Vor diesem Hintergrund dient das vorliegende BFH-Urteil der 

Rechtssicherheit. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 07.07.2025 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-808/23 03.07.2025 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames 

Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 72 – 

Normalwert – Art. 80 – Neubewertung der Steuerbemessungs-

grundlage – Muttergesellschaft, die im Rahmen der aktiven 

Verwaltung ihrer Tochtergesellschaften Dienstleistungen für 

diese erbringt – Bestimmung des Normalwerts 

C-796/23 03.07.2025 

Vorabentscheidungsersuchen – Steuerrecht – Mehrwertsteuer 

– Richtlinie 2006/112/EG – Art. 9 Abs. 1 – Begriff des Steuer-

pflichtigen – Rechtsfähigkeit – Zuordnung des Umsatzes zu ei-

nem Steuerpflichtigen – Gemeinsames Handeln mehrerer Per-

sonen als Gesellschafter einer Gesellschaft ohne Rechtspersön-

lichkeit – Bestimmung des Steuerschuldners 

 

Alle am 10.07.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 40/22 08.05.2025 

Gewerbesteuerrechtliche Zurechnung des Gewinns aus der 

Anteilsveräußerung bei doppelstöckigen Personengesellschaf-

ten 

IV R 9/23 08.05.2025 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 08.05.2025 IV R 

40/22 - Gewerbesteuerrechtliche Zurechnung des Gewinns 

aus der Anteilsveräußerung bei doppelstöckigen Personenge-

sellschaften; Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags bei 

Beendigung einer atypisch stillen Beteiligung 

IX R 1/24 09.05.2025 
Anspruch auf Informationszugang in die der Richtsatzsammlung 

zugrunde liegenden Unterlagen 

VII R 25/22 18.03.2025 Elektronische Übermittlung von Schriftsätzen aus dem beBPo 

X R 25/22 27.11.2024 
Änderung eines Einkommensteuerbescheids nach § 175b Abs. 

1 AO 

XI R 15/22 30.04.2025 
Keine Berichtigung der Bemessungsgrundlage bei Insolvenz 

der "Zahlstelle" 

 
 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=302058&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1592488
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=302068&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1592140
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520183/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520184/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520187/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520185/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520186/
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Alle am 10.07.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II B 27/24 18.06.2025 

(Keine Fortgeltung des im ersten Rechtsgang erklärten Einver-

ständnisses mit einer Entscheidung durch den sogenannten 

konsentierten Einzelrichter im zweiten Rechtsgang) 

IX R 22/22 24.06.2025 Unzulässiger Antrag auf Tatbestandsberichtigung 

V B 72/23 24.06.2025 Auslegung von Prozesserklärungen 

 

Alle bis zum 11.07.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort       

IV D 2 - S 0316-

a/00017/003/028 
10.07.2025 

Bekanntmachung eines Hinweises auf die Veröf-

fentlichung geänderter Technischer Richtlinien des 

Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-

technik 

III C 2 - S 

7295/00005/003/080 
08.07.2025 

Änderungen durch das Wachstumschancengesetz, 

das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz (BEG IV) 

und das Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024) 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520188/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520189/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520190/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-07-10-BSI-TR-03116-kryptographische-vorgaben.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-07-10-BSI-TR-03116-kryptographische-vorgaben.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-07-08-aenderungen-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-07-08-aenderungen-UStAE.pdf?__blob=publicationFile&v=3


T A X  W E E K L Y  

# 2 3  | 1 1 . 0 7 . 2 0 2 5  

Seite 7 von 7 

 

 

Herausgeber 

 
WTS Group AG 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt und Georg Geberth 
 

 

Berlin 

Christiane Noatsch 

Lübecker Straße 1-2 

10559 Berlin 

T: +49 (0) 30 2062 257 1010 
F: +49 (0) 30 2062 257 3999  

Düsseldorf 

Michael Wild 

Klaus-Bungert-Straße 7 

40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 
F: +49 (0) 211 200 50-950 

  

Frankfurt a. M. 

Robert Welzel 

Brüsseler Straße 1-3 
60327 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

Hamburg 

Lars Behrendt 

Valentinskamp 70 
20355 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

  

Kolbermoor 
Thomas Bernhofer 

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor  

T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

Köln 
Jens Krechel 

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 
  

München 

Marco Dern 

Friedenstraße 22 
81671 München 

T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

Regensburg 

Dr. Sandro Urban 

Lilienthalstraße 7 
93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-237 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

  

Stuttgart  
Klaus Stefan Siler 

Königstraße 27 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 2221569-62 

F: +49 (0) 711 6200749-99 

Nürnberg 
Dr. Klaus Dumser 

Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 57 

90482 Nürnberg 

T: +49 (0) 911 2479455-130 

F: +49 (0) 911 2479455-050 
  

Rosenheim 

Thomas Bernhofer 

Luitpoldstraße 9 

83022 Rosenheim 
T: +49 (0) 8031 87095 600 

F. +49 (0) 8031 87095 799 

Hannover 

Nicole Datz 

Ernst-August-Platz 10 

30159 Hannover 
T: +49 (0) 511 123586-0 

F: +49 (0) 511 123586-199 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen 

allgemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen An-

spruch auf Vollständigkeit noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit 

der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen 

fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS Ansprechpartner oder an einen der oben genannten 

Kontakte. 





 


 


Deutscher Bundestag Drucksache 21/629 
21. Wahlperiode 25.06.2025 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
– Drucksache 21/323 – 


Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm 
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 


b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 21/516 – 


Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm 
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Katharina Beck, Dr. Moritz Heuberger, 
Max Lucks, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 
– Drucksache 21/356 – 


Gerechtigkeitslücken im Steuersystem schließen, Steuerbetrug wirksam 
bekämpfen und Einnahmebasis des Staates stärken 


A. Problem 
Zu den Buchstaben a und b 


Nach Ansicht der Koalitionsfraktionen sowie der Bundesregierung muss die deut-
sche Steuerpolitik zu einem Garanten für eine wettbewerbsfähige und wachsende 
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Volkswirtschaft werden. Hierfür gelte es, Investitionsanreize zu schaffen, um die 
Attraktivität des Standorts Deutschland zu steigern, Vertrauen in den Wirtschafts-
standort hinsichtlich attraktiver Wettbewerbsbedingungen zu stärken und so den 
Wohlstand für alle zu mehren. Nach einer Phase wirtschaftlicher Stagnation gelte 
es, die Potenziale der deutschen Volkswirtschaft deutlich zu heben und wieder auf 
einen nachhaltig höheren Wachstumspfad zu kommen. 


Zu Buchstabe c 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betont angesichts des vorliegenden 
Gesetzentwurfs der Koalitionsfraktionen, Investitionen anzureizen sei wichtig. 
Besser wäre aus ihrer Sicht aber eine Unterstützung als Auszahlungsbetrag („In-
vestitionsprämie“) statt bloßer Abschreibungen, dann würden alle Unternehmen, 
auch die mit aktuell niedrigen Gewinnen oder in einer Verlustphase, wie zum Bei-
spiel Start-ups, profitieren. 


Bei der Senkung der Körperschaftssteuer gehe es um 25 Mrd. Euro Minderein-
nahmen jedes Jahr, ohne jede Bindung an Investitionen. Dies gehe zu Lasten der 
ohnehin schwierigen finanziellen Lage in den Ländern. 


Bisher würden bei Diskussionen über mögliche Lösungen Maßnahmen auf der 
Einnahmeseite komplett außer Acht gelassen, die allerdings schon allein durch 
die Schließung offenkundiger Gerechtigkeitslücken im Steuersystem sowie einen 
verbesserten Kampf gegen organisierte Steuerhinterziehung einen substanziellen 
und eigentlich wenig umstrittenen Beitrag leisten könnten. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Die Gesetzentwürfe der Fraktionen der CDU/CSU und SPD sowie der Bundesre-
gierung sind gleichlautend. 


Mit den vorliegenden Gesetzentwürfen sollen prioritäre Maßnahmen zur Stand-
ortstärkung und Investitionsförderung umgesetzt werden, von denen unmittelbar 
ein starkes Signal für die kurzfristige und langfristige Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandort Deutschland ausgeht. Die Maßnahmen dienen dem schnellen 
Anschub wachstumswirksamer Investitionen verbunden mit langfristigen und flä-
chenwirksamen Entlastungswirkungen, die gemeinsam für ein nachhaltiges, 
wachstumsförderndes Umfeld und Planungssicherheit für Unternehmen sorgen. 


Die Gesetzentwürfe enthalten dazu folgende Maßnahmen: 


– Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens – „Investitions-Booster“ (§ 7 Ab-
satz 2 EStG) 


– Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 
von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent ab 2032 (§ 23 Absatz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes – KStG) 


– Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG für nicht ent-
nommene Gewinne von derzeit 28,25 Prozent in drei Stufen auf 27 Prozent 
(Veranlagungszeitraum (VZ) 2028/2029), 26 Prozent (VZ 2030/2031) und 
25 Prozent (ab dem VZ 2032) (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


– Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu ange-
schaffte Elektrofahrzeuge (§ 7 Absatz 2a – neu – EStG) 
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– Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung 


für die Begünstigung von Elektrofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 
Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 


– Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagenge-
setzes – FZulG) 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/323 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimment-
haltung der Fraktion der AfD. 


Zu Buchstabe b 


Einvernehmliche Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 
21/516. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deut-
sche Bundestag die Bunderegierung auffordern soll, 


1. einen Gesetzentwurf zum Abbau unsystematischer Ausnahmeregelungen im 
deutschen Steuerrecht vorzulegen, der  


a) Gerechtigkeitslücken bei der Immobilienbesteuerung schließt und 


aa) schätzungsweise 6 Mrd. Euro an Steuermehreinnahmen generiert, 
indem er die sog. „Spekulationsfrist“ für nicht zu eigenen Wohn-
zwecken genutzte Immobilien, also die Steuerfreiheit nach zehn 
Jahren Haltedauer für Gewinne aus privaten Veräußerungsge-
schäften (§ 22 Abs. 2 EStG) gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mi-
neralgewinnungsrecht), inkl. der weiteren Wirtschaftsgüter i. S. d. 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG, abschafft, und so gleichzei-
tig auch einen Beitrag zur Verringerung von Leerstand und einer 
Entspannung am Wohnungsmarkt leistet, 


bb) die Gewerbesteuerfreiheit von vermögensverwaltenden Kapital-
gesellschaften im Immobilienbereich (sog. „erweiterte Grund-
stückskürzung“) beendet, also § 9 Nr. 1 Satz 2 bis 6 GewStG ab-
schafft und so schätzungsweise 1,5 Mrd. Euro an Steuermehrein-
nahmen generiert werden können, in § 558 Abs. 3 BGB (sog. 
„Kappungsgrenze“) die Möglichkeit zur Mieterhöhung bis zur 
ortsüblichen Vergleichsmiete in angespannten Wohnungsmärkten 
von 15 auf 9 Prozent in drei Jahren absenkt, 


cc) die steuerrechtliche Behandlung von „Share Deals“ bei der Grund-
erwerbsteuer grundlegend reformiert, um die Umgehung von 
Steuerzahlungen bei großen Immobilienkäufen zu verhindern, so 
dass Grunderwerbsteuer grundsätzlich bei jeder Übertragung von 
Anteilen zwischen Gesellschaften anteilig zur Beteiligungsquote 
anfällt und hierdurch schätzungsweise 1 Mrd. Euro an Steuer-
mehreinnahmen generiert werden kann, 
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b) Gerechtigkeitslücken im Erbschaftsteuerrecht schließt und sich zu-
nächst auf den Abbau von Ausnahmen für extrem große Erbschaften 
konzentriert, 


aa) indem er die Steuerbefreiung bei Erbschaften ab 300 Wohneinhei-
ten beendet, wodurch schätzungsweise 1 Mrd. Euro an Steuer-
mehreinnahmen generiert werden kann und gesetzlich klarstellt, 
dass Immobilien, die zum Betriebsvermögen einer Gesellschaft 
gehören, deren Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von 
Wohnungen besteht, stets als Verwaltungsvermögen zu qualifizie-
ren sind, 


bb) indem er die in 2016 eingeführte Verschonungsbedarfsprüfung 
gem. § 28a ErbStG für sehr große Betriebsvermögen von mehr als 
26 Mio. Euro abschafft, die de facto meist zu einer kompletten 
Steuerbefreiung dieser sehr großen Erbschaften und damit zu einer 
sehr regressiv wirkenden Erbschaftsbesteuerung führt, und diese 
durch flexible Stundungsmöglichkeiten ersetzt, die eine Fortfüh-
rung des Betriebs gewährleisten, 


c) klima- und umweltschädliche Subventionen konsequent abbaut, 
wodurch staatliche Mehreinnahmen in Milliardenhöhe generiert wer-
den können, 


d) weitere der vom Bundesrechnungshof vorgeschlagenen Maßnahmen 
zum Abbau von Steuervergünstigungen umsetzt; 


2. organisierte Steuerhinterziehung entschieden zu bekämpfen und dazu 


a) die Empfehlungen des Bundesrechnungshofs aufzugreifen und die Fi-
nanzverwaltung zu digitalisieren, den Steuervollzug zu stärken und die 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern zu verbessern, 


b) die Behörden bei der Aufklärung und Rückforderung der schätzungs-
weise 28,5 Mrd. Euro Steuerschäden durch Cum-Cum-Fälle gezielt zu 
unterstützen (vgl. BT-DS 21/226), indem 


aa) sie darauf hinwirkt, dass das Bundesministerium der Finanzen 
nächstmöglich von seiner Rechts- und Fachaufsicht über das Bun-
deszentralamt für Steuern Gebrauch macht, um die ihm unterstell-
ten Bundesbetriebsprüfer*innen anzuweisen, Finanzinstitute im 
Hinblick auf Fälle schwerer Steuerhinterziehung wie Cum-Cum 
mit höchster Priorität zu prüfen, 


bb) sie einen Gesetzentwurf vorlegt, der die durch das „Vierte Gesetz 
zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie 
der Verwaltung von Bürokratie“ (Viertes Bürokratieentlastungs-
gesetz) ab dem 1.1.2026 verkürzten Aufbewahrungsfristen für Un-
terlagen i.S.d. § 257 HGB und § 147 AO für Finanzinstitutionen 
an den Zeitraum anpasst, den es benötigt, um die noch ausstehen-
den Cum-Cum-Fälle aufzuklären, mindestens also für Institute im 
Sinne des § 1 Absatz 1b KWG, einschließlich Zweigstellen nach 
§ 53 KWG, Institute, die der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 VAG un-
terliegen, und Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 1 
WpIG die bisher geltenden zehn Jahre dauerhaft beizubehalten, 
entsprechend der Festsetzungsverjährungsfrist für die Finanzver-
waltung, oder diese ggf. an die Strafverfolgungsverjährungsfrist 
bei besonders schwerer Steuerhinterziehung anzupassen, 
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c) effektive Maßnahmen zur Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug zu er-
greifen, die Länder bei ihren Vorhaben diesbezüglich stärker zu unter-
stützen und sich auf europäischer Ebene für eine bessere Bekämpfung 
von Praktiken der Umsatzsteuerhinterziehung einzusetzen (sog. „Um-
satzsteuerkarusselle“); 


3. davon abzusehen, neue vereinzelte Steuervergünstigungen und Subventio-
nen gemäß dem Subventionsbericht der Bundesregierung zu Lasten des 
Haushaltes zum jetzigen Zeitpunkt zu schaffen, die im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD angekündigt werden, z. B. die Umsatzsteuer 
für Speisen in der Gastronomie dauerhaft zu senken. Bei der Umsatzsteuer 
soll die Bundesregierung stattdessen Vorschläge für eine umfassende, auf-
kommensneutrale und gerechte Reform unterbreiten. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/356 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu den Buchstaben a und b 


Die finanziellen Auswirkungen der Gesetzentwürfe unter Berücksichtigung der 
beschlossenen Änderungen auf die öffentlichen Haushalte stellen sich wie folgt 
dar: 


(Steuermehr- und -mindereinnahmen (-) in Mio. Euro) 
Gebietskör-
perschaft 


Volle Jahreswirkung* 


2025 2026 2027 2028 2029 
Insgesamt -2530 -8.130 -11.835 -12.020 -11.320 
Bund -794 -2.622 -3.792 -4.964 -5.776 
Länder -725 -2.416 -3.485 -4.502 -5.205 
Gemeinden -1011  -3.092 -4.558 -2.554 -339 


Kassenjahr 


 2025 2026 2027 2028 2029 
Insgesamt -630 -4075 -9.855 -16.820 -17.085 
Bund -200 -1287 -3.153 -6.220 -7.412 
Länder -182 -1172 -2.898 -5.679 -6.723 
Gemeinden -248 -1616 -3.804 -4.921 -2.950 


* Wirkung im Veranlagungsjahr 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag verweist auf jährliche Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe bei 
konsequenter Umsetzung der im Antrag geforderten Maßnahmen.  
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E. Erfüllungsaufwand 
Zu den Buchstaben a und b 


Vergleiche den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/323 im Allgemeinen Teil der 
Begründung unter Nummer VII.4. 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger verändert sich nicht. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 33 000 
Euro. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Verwaltung auf Landesebene entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand 
in Höhe von 62 000 Euro. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag diskutiert keinen Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Zu den Buchstaben a und b 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag diskutiert keinen weiteren Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/323 mit folgender Maßgabe, im Üb-
rigen unverändert anzunehmen: 


Artikel 3 wird wie folgt geändert: 


1. Vor Nummer 1 wird die folgende Nummer 1 eingefügt: 


‚1. In Absatz 3 Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „70 Euro“ 
durch die Angabe „100 Euro“ ersetzt.‘ 


2. Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden zu den Nummern 2 und 3; 


b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/516 für erledigt zu erklären; 


c) den Antrag auf Drucksache 21/356 abzulehnen. 


Berlin, den 25. Juni 2025 


Der Finanzausschuss 


Christian Görke 
Amtierender Vorsitzender 


 
 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Katharina Beck 
Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler und Katharina Beck 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/323 in seiner 10. Sitzung am 5. Juni 2025 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie, dem Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
dem Verkehrsausschuss, dem Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung, 
dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, dem Ausschuss für Digitales und Staatsmoder-
nisierung und dem Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung über-
wiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/516 in seiner 12. Sitzung am 24. Juni 2025 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie, dem Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
dem Verkehrsausschuss, dem Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung, 
dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, dem Ausschuss für Digitales und Staatsmoder-
nisierung und dem Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung über-
wiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 21/356 in seiner 10. Sitzung am 5. Juni 2025 dem Fi-
nanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, dem Haus-
haltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und dem Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, 
Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu den Buchstaben a und b 


Die Gesetzentwürfe enthalten folgende Maßnahmen: 


– Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens – „Investitions-Booster“ (§ 7 Absatz 2 EStG) 


– Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 Prozent auf 10 Pro-
zent ab 2032 (§ 23 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes – KStG) 


– Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG für nicht entnommene Gewinne von derzeit 
28,25 Prozent in drei Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeitraum (VZ) 2028/2029), 26 Prozent (VZ 
2030/2031) und 25 Prozent (ab dem VZ 2032) (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


– Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge (§ 7 Ab-
satz 2a – neu – EStG) 


– Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung für die Begünstigung von Elekt-
rofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 
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– Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagengesetzes – FZulG) 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bunderegie-
rung auffordern soll, 


1. einen Gesetzentwurf zum Abbau unsystematischer Ausnahmeregelungen im deutschen Steuerrecht vorzule-
gen, der  


a) Gerechtigkeitslücken bei der Immobilienbesteuerung schließt und 


aa) schätzungsweise 6 Mrd. Euro an Steuermehreinnahmen generiert, indem er die sog. „Spekulati-
onsfrist“ für nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzte Immobilien, also die Steuerfreiheit nach 
zehn Jahren Haltedauer für Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 22 Abs. 2 EStG) 
gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht), inkl. 
der weiteren Wirtschaftsgüter i. S. d. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG, abschafft, und so 
gleichzeitig auch einen Beitrag zur Verringerung von Leerstand und einer Entspannung am Woh-
nungsmarkt leistet, 


bb) die Gewerbesteuerfreiheit von vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaften im Immobilienbe-
reich (sog. „erweiterte Grundstückskürzung“) beendet, also § 9 Nr. 1 Satz 2 bis 6 GewStG ab-
schafft und so schätzungsweise 1,5 Mrd. Euro an Steuermehreinnahmen generiert werden können, 
in § 558 Abs. 3 BGB (sog. „Kappungsgrenze“) die Möglichkeit zur Mieterhöhung bis zur ortsüb-
lichen Vergleichsmiete in angespannten Wohnungsmärkten von 15 auf 9 Prozent in drei Jahren 
absenkt, 


cc) die steuerrechtliche Behandlung von „Share Deals“ bei der Grunderwerbsteuer grundlegend refor-
miert, um die Umgehung von Steuerzahlungen bei großen Immobilienkäufen zu verhindern, so 
dass Grunderwerbsteuer grundsätzlich bei jeder Übertragung von Anteilen zwischen Gesellschaf-
ten anteilig zur Beteiligungsquote anfällt und hierdurch schätzungsweise 1 Mrd. Euro an Steuer-
mehreinnahmen generiert werden kann, 


b) Gerechtigkeitslücken im Erbschaftsteuerrecht schließt und sich zunächst auf den Abbau von Ausnah-
men für extrem große Erbschaften konzentriert, 


aa) indem er die Steuerbefreiung bei Erbschaften ab 300 Wohneinheiten beendet, wodurch schät-
zungsweise 1 Mrd. Euro an Steuermehreinnahmen generiert werden kann und gesetzlich klarstellt, 
dass Immobilien, die zum Betriebsvermögen einer Gesellschaft gehören, deren Hauptzweck des 
Betriebs in der Vermietung von Wohnungen besteht, stets als Verwaltungsvermögen zu qualifi-
zieren sind, 


bb) indem er die in 2016 eingeführte Verschonungsbedarfsprüfung gem. § 28a ErbStG für sehr große 
Betriebsvermögen von mehr als 26 Mio. Euro abschafft, die de facto meist zu einer kompletten 
Steuerbefreiung dieser sehr großen Erbschaften und damit zu einer sehr regressiv wirkenden Erb-
schaftsbesteuerung führt, und diese durch flexible Stundungsmöglichkeiten ersetzt, die eine Fort-
führung des Betriebs gewährleisten, 


c) klima- und umweltschädliche Subventionen konsequent abbaut, wodurch staatliche Mehreinnahmen in 
Milliardenhöhe generiert werden können, 


d) weitere der vom Bundesrechnungshof vorgeschlagenen Maßnahmen zum Abbau von Steuervergünsti-
gungen umsetzt; 


2. organisierte Steuerhinterziehung entschieden zu bekämpfen und dazu 


a) die Empfehlungen des Bundesrechnungshofs aufzugreifen und die Finanzverwaltung zu digitalisieren, 
den Steuervollzug zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern zu verbessern, 







 


Drucksache 21/629 – 10 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 


b) die Behörden bei der Aufklärung und Rückforderung der schätzungsweise 28,5 Mrd. Euro Steuerschä-
den durch Cum-Cum-Fälle gezielt zu unterstützen (vgl. BT-DS 21/226), indem 


aa) sie darauf hinwirkt, dass das Bundesministerium der Finanzen nächstmöglich von seiner Rechts- 
und Fachaufsicht über das Bundeszentralamt für Steuern Gebrauch macht, um die ihm unterstellten 
Bundesbetriebsprüfer*innen anzuweisen, Finanzinstitute im Hinblick auf Fälle schwerer Steuer-
hinterziehung wie Cum-Cum mit höchster Priorität zu prüfen, 


bb) sie einen Gesetzentwurf vorlegt, der die durch das „Vierte Gesetz zur Entlastung der Bürgerinnen 
und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie“ (Viertes Bürokratieentlastungs-
gesetz) ab dem 1.1.2026 verkürzten Aufbewahrungsfristen für Unterlagen i. S.d. § 257 HGB und 
§ 147 AO für Finanzinstitutionen an den Zeitraum anpasst, den es benötigt, um die noch ausste-
henden Cum-Cum-Fälle aufzuklären, mindestens also für Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b 
KWG, einschließlich Zweigstellen nach § 53 KWG, Institute, die der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 
VAG unterliegen, und Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 1 WpIG die bisher geltenden 
zehn Jahre dauerhaft beizubehalten, entsprechend der Festsetzungsverjährungsfrist für die Finanz-
verwaltung, oder diese ggf. an die Strafverfolgungsverjährungsfrist bei besonders schwerer Steu-
erhinterziehung anzupassen, 


c) effektive Maßnahmen zur Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug zu ergreifen, die Länder bei ihren Vor-
haben diesbezüglich stärker zu unterstützen und sich auf europäischer Ebene für eine bessere Bekämp-
fung von Praktiken der Umsatzsteuerhinterziehung einzusetzen (sog. „Umsatzsteuerkarusselle“); 


3. davon abzusehen, neue vereinzelte Steuervergünstigungen und Subventionen gemäß Subventionsbericht der 
Bundesregierung zu Lasten des Haushaltes zum jetzigen Zeitpunkt zu schaffen, die im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD angekündigt werden, z. B. die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie 
dauerhaft zu senken. Bei der Umsatzsteuer soll die Bundesregierung stattdessen Vorschläge für eine umfas-
sende, aufkommensneutrale und gerechte Reform unterbreiten. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 2. Sitzung am 23. Juni 2025 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen durch-
geführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI), Berlin 


2. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW), Berlin 


3. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf 


4. Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, 
Prof. Dr. Sebastian Dullien 


5. Prof. Dr. Veronika Grimm, Technische Universität Nürnberg 


6. Prof. Dr. Dirk Meyer, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg 


7. Prof. Dr. Sebastian Eichfelder, Otto-von Guericke-Universität Magdeburg 


8. Prof. Dr. Deborah Schanz, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München 


9. Prof. Dr. Fritz Söllner, Technische Universität Ilmenau 


10. Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa), Berlin 


11. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (BVkom) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 







 


Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 11 – Drucksache 21/629 
 
 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 
26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und mit den Stim-
men der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung hat den Gesetzent-
wurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung 
am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD 
Annahme. 


Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 
26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 
3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD Annahme. 


Zu Buchstabe b 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten 
und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 
26. Juni 2025 beraten und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und 
empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt 
einvernehmlich Erledigterklärung. 
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Der Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung hat den Gesetzent-
wurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung 
am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 
26. Juni 2025 beraten und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 
3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt einvernehmlich Erledigterklärung. 


Zu Buchstabe c 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Antrag in seiner 4. Sitzung am 25. Juni 2025 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Haushaltsausschuss hat den Antrag in seiner 4. Sitzung am 25. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 3. Sitzung am 25. Juni 2025 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Antrag in seiner 3. Sitzung 
am 25. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/323 in seiner 1. Sitzung am 4. Juni 2025 erstmalig 
beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung am 
23. Juni 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 3. Sitzung am 25. Juni 2025 
abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme 
des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/323 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/516 in seiner 3. Sitzung am 25. Juni 2025 erstmals 
und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt einvernehmlich, den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/516 für erledigt zu erklä-
ren. 


Zu Buchstabe c 


Nach Durchführung der Anhörung am 23. Juni 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 
3. Sitzung am 25. Juni 2025 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stim-
men der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/356. 







 


Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 13 – Drucksache 21/629 
 
 
Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, die neue Koalition handle sehr schnell. Man sei 
sich einig, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland einer steuerpolitischen Unterstützung bedürfe, auch wenn 
die Steuerpolitik nicht der einzige Bereich sei, in dem Maßnahmen notwendig seien. Deutschland befinde sich im 
dritten Jahr einer Rezession. Daher seien schnelle Impulse notwendig. Dass die Koalition es schaffe, diesen Ge-
setzentwurf so kurzfristig vorzulegen, habe eine erhebliche Signalwirkung.  


Auch in der öffentlichen Anhörung sei deutlich geworden, dass die Wirtschaft es anerkennend wahrnehme, dass 
nach langer Zeit die Steuerlast der Unternehmen in Deutschland nun zum ersten Mal wieder gesenkt werde. Nach-
dem seit vielen Jahren die Sätze der Unternehmensbesteuerung in anderen OECD-Staaten gesenkt worden seien, 
gehe man in Deutschland nun ebenfalls diesen Schritt. 


Der Gesetzentwurf sehe zunächst die Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA von 30 Prozent 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens vor, die ab dem 1. Juli 2025 angeschafft würden. Dieser 
„Investitionsbooster“ laufe bis zum 31. Dezember 2027. In der öffentlichen Anhörung hätten fast alle Sachver-
ständigen bestätigt, dass die Abschreibungsverbesserungen der schnellste Weg seien, um Investitionen anzurei-
zen. Daher erfolge dieser Schritt als erstes. Danach sei eine schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab 
dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent ab 2032 vorgesehen. Auf diese Weise werde den 
Unternehmen in der Investitionsphase Liquidität durch verbesserte Abschreibungen zugeführt, was die Finanzie-
rungsmöglichkeiten für die Unternehmen verbessere. Wenn die Investitionen später Erträge erwirtschafteten, 
greife die Senkung des Körperschaftsteuersatzes. Dieser Doppelschritt der Entlastung sei logisch strukturiert. 


Ein weiterer wichtiger Baustein des Investitionssofortprogramms sei die Absenkung des Thesaurierungssteuer-
satzes nach § 34a EStG für nicht entnommene Gewinne von derzeit 28,25 Prozent in drei Stufen auf 25 Prozent 
(ab 2032). Damit werde eine möglichst weitgehende Rechtsformneutralität der Maßnahmen erreicht. 


Außerdem sehe der Gesetzentwurf eine Förderung der E-Mobilität mit Hilfe einer „Turboabschreibung“ von 
75 Prozent im ersten Jahr für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge vor. 


Dazu gaben die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD folgende Erklärung zu Protokoll: „Die arithmetisch-
degressive Abschreibung für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge in § 7 Absatz 2a EStG umfasst alle Elektrofahr-
zeuge im Sinne des § 9 Absatz 2 Kraftfahrzeugsteuergesetzes, die nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 
2028 dem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen neu zugegangen sind. Eine Beschränkung auf Neufahrzeuge 
erfolgt nicht.“ 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD verwiesen darauf, dass außerdem im Rahmen der Dienstwa-
genbesteuerung der maximale Bruttolistenpreis auf 100 000 Euro erhöht werden. Dies erweitere die Möglichkeit 
für die Unternehmen, deutsche und andere europäische Hersteller beim Erwerb zu berücksichtigen. Bei den Aus-
wirkungen des Gesetzentwurfs sei auch die Perspektive der Arbeitnehmer wichtig. Das Generieren von Investiti-
onen und Innovationen sichere Arbeitsplätze in Deutschland, gerade auch in den Industriebranchen. Auch vor 
diesem Hintergrund sei die Förderung der E-Mobilität wichtig. Der Absatz von Fahrzeugen in den Firmenflotten 
sei dabei ein wichtiger Faktor. 60 Prozent der Neuzulassungen fänden im Bereich der Unternehmen statt. Die E-
Mobilität in Deutschland werde durch die vorgesehenen Maßnahmen einen weiteren Schub erhalten. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD verwiesen zudem auf die im Gesetzentwurf enthaltene Auswei-
tung der Forschungszulage. Ziel sei eine bessere Nutzung dieses Instruments durch die Unternehmen. Nun wachse 
die maximale Bemessungsgrundlage der Forschungszulage von ursprünglich 2 Millionen Euro um weitere 2 Mil-
lionen Euro auf mittlerweile 12 Millionen Euro an. Gleichzeitig sehe der Gesetzentwurf eine Verbesserung der 
Berechnung der Bemessungsgrundlage vor. Dies komme insbesondere auch kleinen und mittleren Unternehmen 
zugute. In der letzten Legislaturperiode habe die Ampelkoalition die Bemessungsgrundlage bereits um Abschrei-
bungen für Wirtschaftsgüter erweitert, die für Forschungszwecke verwendet würden. Mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf würden darüber hinaus auch zusätzliche Gemein- und sonstige Betriebskosten einbezogen, wenn 
diese förderfähigen Aufwendungen im Rahmen eines begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ent-
standen seien. Die Gemein- und sonstigen Betriebskosten würden ausschließlich in Form eines pauschalen Betra-
ges in Höhe von 20 Prozent der entstandenen förderfähigen Aufwendungen erfasst, so dass diese Kosten nicht im 
Einzelnen nachgewiesen werden müssten. Dadurch werde das Verfahren nicht weiter verkompliziert und Büro-
kratieaufwuchs vermieden. Dies entspreche auch der Forderung der Expertenkommission „Vereinfachte Unter-
nehmensteuer“ beim BMF nach mehr Pauschalierungen im Steuerrecht. 
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Mit dem vorliegenden Änderungsantrag erweitere die Koalition außerdem die anrechenbaren Aufwendungen für 
Eigenleistungen eines Einzelunternehmers sowie die Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei 
Mitunternehmern in einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von 70 Euro auf 100 Euro je 
nachgewiesener Arbeitsstunde. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD begrüßten die Einigung zwischen Bund und Ländern bezüglich 
einer Kompensation der vom vorliegenden Gesetzentwurf verursachten Mindereinnahmen. Der Bund werde den 
Kommunen ihre mit der degressiven AfA verbundenen Steuerausfälle in den Jahren 2025 bis 2029 vollständig 
erstatten, indem diese einen höheren Anteil von den Einnahmen aus der Mehrwertsteuer erhielten. Auch den Län-
dern erstatte der Bund die Steuerausfälle zumindest teilweise, indem zwischen 2026 und 2029 zusätzliche acht 
Milliarden Euro in Kitas, andere Bildungseinrichtungen und moderne Krankenhäuser investiert würden. Diese 
Einigkeit zwischen Bund, Ländern und Komunen, jetzt Wachstumsimpulse zu setzen, sei ein Signal für die Hand-
lungsfähigkeit Deutschlands. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete die Stoßrichtung des Gesetzentwurfs als grundsätzlich nicht falsch. Allerdings 
habe in der öffentlichen Anhörung selbst die von der Fraktion der CDU/CSU benannte Sachverständige Prof. 
Veronika Grimm mehr Mut für eine frühere Senkung der Körperschaftsteuer eingefordert. Diese Sicht teile die 
Fraktion der AfD. 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Förderung der Elektromobilität sei einseitig. Die Benachteiligung der Ver-
brenner-Technologie, in der Deutschland weltweit spitze sei, sei nicht nachvollziehbar. 


Insgesamt enthalte sich die Fraktion der AfD zum vorliegenden Gesetzentwurf. Immerhin sei er ein Signal an die 
Wirtschaft, das nun besser spät als gar nicht erfolge. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte die Impulse und auch die damit verbundenen psychologi-
schen Wirkungen auf die deutsche Wirtschaft, die durch den Gesetzentwurf ausgelöst würden. Allerdings verur-
sachten die enthaltenen Maßnahmen hohe Mindereinnahmen. In der öffentlichen Anhörung habe bei den Sach-
verständigen keinesfalls Einigkeit vorgeherrscht, dass die erwarteten Wachstumseffekte tatsächlich eintreten wür-
den. 


Schon in der letzten Legislaturperiode habe die Ampelkoalition zweimal eine degressive AfA ermöglicht sowie 
die Forschungszulage ausgeweitet. Auch der maximale Bruttolistenpreis für E-Fahrzeuge im Rahmen der Dienst-
wagenbesteuerung sei von der Ampelkoalition von 60 000 auf 70 000 Euro angehoben worden. Im Rahmen des 
Steuerfortentwicklungsgesetzes sei auch eine Anhebung auf 95 000 Euro geplant gewesen. Nun werde die Grenze 
auf 100 000 Euro angehoben. Eine Ankurbelung der E-Mobilität sei ohne Zweifel wichtig. 


Sie betont, dass der vorgeschlagene „Investitionsbooster“ bei Unternehmen, die (noch) keine Gewinne machten, 
wie etwa bei Start-ups, oder bei Unternehmen, die sich derzeit in einer Schieflage befänden, wirkungslos bleibe. 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe stattdessen eine Investitionsprämie gefordert. Eine solche würde 
die Investitionen sämtlicher Unternehmen stärken. Abschreibungsverbesserungen schufen zwar zusätzliche Li-
quidität bei gewinnerzielenden Unternehmen. Deren Reinvestition sei aber nicht sicher. Auch aus diesem Grund 
seien Investitionsprämien vorzuziehen, auch wenn es nachvollziehbar sei, dass aufgrund der administrativen Ein-
fachheit und Umsetzbarkeit von der Koalition das Instrument der degressiven AfA genutzt werde. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stimme dem vorliegenden Änderungsantrag zur Forschungszulage zu, 
da damit ein Zeichen insbesondere auch für kleinere Unternehmen und Unternehmen in der Wachstumsphase wie 
Start-ups gesetzt werde. 


Insgesamt lehne die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den vorliegenden Gesetzentwurf ab, da die Proble-
matik der verursachten Mindereinnahmen ungelöst bleibe. Der gleichzeitig beratene Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN lege dagegen eine Reihe von möglichen Maßnahmen dar, um deutliche Steuermehrein-
nahmen durch die Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerbetrug, eine Verbesserung der Steuersystematik 
sowie das Schließen von Besteuerungslücken zu erzielen. Dazu gehörten insbesondere Maßnahmen im Bereich 
der Besteuerung von Immobilien sowie die Bekämpfung und Aufarbeitung von Steuerbetrug mit Hilfe von 
Cum/Cum-Konstruktionen. Eine Zustimmung zum Gesetzentwurf wäre für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN nur in Kombination mit entsprechenden Maßnahmen möglich gewesen. 
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Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betonte, der nun verkündete Kompromiss mit den Kommunen und 
den Bundesländern in Bezug auf die vom Gesetzentwurf verursachten Mindereinnahmen habe keine Gegenfinan-
zierung. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe der Koalition das Kriterium der Zusätzlichkeit für die 
Verwendung der Mittel des beschlossenen Sondervermögens abgerungen. Es sei bemerkenswert, dass mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf eben keine neue Infrastrukturinvestitionen durch Schulden finanziert würden, son-
dern Steuersenkungen. Dies sei finanzpolitisch unseriös. Schulden sollten nur für öffentliche Investitionen in die 
Infrastruktur Deutschlands aufgenommen werden, nicht aber für die Verringerung des Steuersubstrats. 


Die Fraktion Die Linke schloss sich der Einschätzung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN grundsätzlich 
an. 


Der Kompromiss zwischen Bund, Ländern und Kommunen zur Kompensation der Mindereinnahmen habe die 
Unwucht des vorliegenden Gesetzentwurfs gemildert. Dies ändere an der Grundproblematik einer gravierenden 
Unterfinanzierung von Ländern und Kommunen allerdings nichts. Spätestens ab 2032 sei unklar, wie die Lücke 
bei Ländern und Kommunen geschlossen werden solle, wenn sich die Einnahmenseite nicht grundlegend ändere. 


Die Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung hätten sich teilweise sehr kritisch in Bezug auf die geplante 
Senkung des Körperschaftsteuersatzes geäußert. Dies sei auch die Position der Fraktion Die Linke. Es sei falsch, 
dass nur die Stärksten gefördert würden. Sowohl bei Unternehmen als auch bei Bürgerinnen und Bürgern müssten 
die unteren Bereiche durch Entlastungen gestärkt werden. Daher stimme die Fraktion Die Linke dem vorliegenden 
Gesetzentwurf nicht zu. 


Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 21/323 sind aus der Maßgabe 
in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen finden sich 
in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten einen Änderungs-
antrag auf Ausschussdrucksache 21(7)14neu ein. 


Voten der Fraktionen: 


Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD  


Zustimmung: CDU/CSU, AfD, SPD, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: Die Linke 


B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 3 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 1 – neu – (§ 3 Absatz 3 Satz 2 und 3) 
Im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuerver-
einfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) wurden die Aufwendungen für Eigenleistungen eines 
Einzelunternehmers sowie die Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei Mitunternehmern in 
einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von 40 Euro auf 70 Euro je nachgewiesener Arbeits-
stunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche angehoben.  


Um die Anhebung der maximalen Bemessungsgrundlage um 2 Mio. Euro auf 12 Mio. Euro zusätzlich zu flankie-
ren und um die Attraktivität der Forschungszulage insbesondere für Start-ups sowie kleine und mittlere Unter-
nehmen weiter zu steigern, wird der förderfähige Wert der geleisteten Arbeitsstunde für die Eigenleistungen auf 
100 Euro angehoben. Unverändert werden maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähiger Aufwand 
anerkannt. 


Die Anhebung des Stundensatzes auf 100 Euro je Arbeitsstunde wird auch für die Begrenzung der förderfähigen 
Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei Mitunternehmern vorgesehen. Demnach können für 
die Eigenleistungen von Mitunternehmern in einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben die 
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vereinbarte Tätigkeitsvergütung höchstens jedoch 100 Euro je Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden je 
Woche als förderfähiger Aufwand berücksichtigt werden. 


Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden wegen der neu eingefügten Nummer 1 inhaltlich unverändert die neuen 
Nummern 2 und 3. 


Berlin, den 25. Juni 2025 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Katharina Beck 
Berichterstatterin 
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I.  Gesetzliche Änderungen 


1 Mit dem Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steu-
ervereinfachung und Steuerfairness vom 27. März 2024 (Wachstumschancengesetz), BGBl. I 
Nr. 108, wurde u. a. die folgende Änderung im Umsatzsteuergesetz (UStG) beschlossen: 


• Der Schwellenwert für die Befreiung von der Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen wurde von 1.000 € auf 2.000 € angehoben (§ 18 Absatz 2 Satz 3 UStG). 


2 Mit dem Vierten Gesetz zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der 
Verwaltung von Bürokratie vom 23. Oktober 2024 (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, BEG IV), 
BGBl. I Nr. 323, wurden u. a. folgende Änderungen im UStG beschlossen: 
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• Die Aufbewahrungsfrist für Rechnungen nach § 14b Absatz 1 Satz 1 UStG wurde von 
zehn auf acht Jahre verkürzt. 


• Der Schwellenwert für die monatliche Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
wurde von 7.500 € auf 9.000 € angehoben (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 2a Satz 1 UStG). 


• Der Grenzbetrag in § 25a Absatz 4 Satz 2 UStG wurde von 500 € auf 750 € erhöht. 


3 Mit dem Jahressteuergesetz 2024 vom 2. Dezember 2024 (JStG 2024), BGBl. I Nr. 387, wurden u. a. 
folgende Änderungen im UStG beschlossen: 


• Gutschriften an einen Nichtunternehmer oder an einen Unternehmer, der die Lieferung 
oder sonstige Leistung nicht tatsächlich ausgeführt hat, können (wieder) unter § 14c Ab-
satz 2 UStG fallen. 


• Die Formulierung der Abgabenordnung für die elektronische Erklärungsübermittlung an 
die Finanzbehörden wurde redaktionell angepasst. 


 


II.  Änderung der Verwaltungsauffassung 


4 Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt hinsichtlich der o. a. Ände-
rungen des UStG Folgendes: 


1. Verkürzung der Aufbewahrungsfrist nach § 14b Absatz 1 UStG 


5 Die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen gilt nach § 27 Absatz 40 Satz 1 UStG regulär für alle 
Rechnungen, deren Aufbewahrungsfrist am 31. Dezember 2024 noch nicht abgelaufen ist. Mithin 
brauchen nach der neuen Rechtslage regelmäßig Rechnungen nicht mehr aufbewahrt zu werden, 
die vor dem 1. Januar 2017 (Beginn der Aufbewahrungsfrist nach § 14b Absatz 1 Satz 3 UStG in 
diesen Fällen: 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2016) ausgestellt worden sind. Bei Kreditin-
stituten, Versicherungsunternehmen und Wertpapierinstituten gilt dies nach § 27 Absatz 40 
Satz 2 UStG allerdings erst für Rechnungen, deren Aufbewahrungsfrist am 1. Januar 2026 noch 
nicht abgelaufen ist.  


6 Korrespondierend zur Verkürzung der Aufbewahrungsfrist nach § 14b Absatz 1 UStG wurde auch 
§ 26a Absatz 2 Nummer 2 UStG angepasst. Die Ausführungen zu Rn. 5 gelten analog für die Beur-
teilung der Tatbestandsmerkmale für das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 26a Ab-
satz 2 Nummer 2 UStG. 


7 Nach § 14b Absatz 1 Satz 3 UStG in Verbindung mit § 147 Absatz 3 Satz 5 AO läuft die Aufbewah-
rungsfrist jedoch nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung sind, 
für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Dies betrifft auch Rechnungen, die für 
eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG in Grundstücksfällen relevant sind. In derartigen 
Fällen endet die Aufbewahrungsfrist erst, wenn die Festsetzungsfrist für das letzte Jahr des zehn-
jährigen Berichtigungszeitraums nach § 15a Absatz 1 Satz 2 UStG abgelaufen ist. 
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8 Die Aufbewahrungsfristen für umsatzsteuerliche Aufzeichnungen (z. B. nach § 22 Absatz 1 UStG 
oder § 22f Absatz 1 bis 4 UStG) wurden nicht verkürzt; sie sind weiterhin zehn Jahre aufzubewah-
ren. 


2. Steuerausweis nach § 14c Absatz 2 UStG in einem als Gutschrift verwendeten Dokument 


9 Durch die Neufassung von § 14c Absatz 2 Satz 2 UStG wird geregelt, dass eine Person zu Unrecht 
ausgewiesene Umsatzsteuer auch dann schulden kann, wenn der Steuerausweis in einer Gut-
schrift an eine nicht unternehmerisch tätige Person erfolgt. Die Regelung in der neuen Num-
mer 1 entspricht der bisherigen Rechtslage. In Nummer 2 wird neu der Sachverhalt geregelt, dass 
der unberechtigte Steuerausweis in einer Gutschrift erfolgt.  


10 Nunmehr schuldet jemand auch dann den ausgewiesenen Steuerbetrag, wenn er einem nach ei-
ner vorherigen Vereinbarung erstellten, als Gutschrift verwendeten Dokument mit gesondertem 
Steuerausweis nicht unverzüglich widerspricht, obwohl er nicht Unternehmer ist oder eine Lie-
ferung oder sonstige Leistung nicht ausführt. Erfolgt der Steuerausweis in einer Gutschrift an ei-
nen Unternehmer für eine Leistung, zu der dieser nicht zum Steuerausweis berechtigt ist (z. B. 
beim Verkauf eines Wirtschaftsguts außerhalb seines Unternehmens), schuldet er die Steuer be-
reits nach § 14c Absatz 2 Satz 1 UStG. 


11 Da eine Gutschrift, die nicht über die Leistung eines Unternehmers ausgestellt ist, nach dem 
BFH-Urteil vom 27. November 2019 – V R 23/19 (V R 62/17), BStBl II 2021 S. 54, einer Rechnung 
nicht gleichsteht, fielen derartige Sachverhalte nicht unter § 14c Absatz 2 UStG a. F. Nach der Ge-
setzesänderung ist das Urteil insoweit für ab dem 6. Dezember 2024 (Tag nach Verkündigung des 
JStG 2024) verwirklichte Sachverhalte nicht mehr anzuwenden.  


 


III.  Änderungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass 


12 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der zuletzt 
durch das BMF-Schreiben vom 1. Juli 2025- III C 3 - S 7134/00025/002/012 
(COO.7005.100.2.12275453), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Abschnitt 1.5 Abs. 10 Satz 3 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(§ 15a Abs. 1 UStG)“. 


 


2. In Abschnitt 6.5 Abs. 2 Satz 5 wird die Angabe „zehn Jahre“ durch die Angabe „acht Jahre“ 


ersetzt. 


 


3. In Abschnitt 13b.14 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „zehn Jahre“ durch die Angabe „acht Jahre“ 


ersetzt. 
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4. Abschnitt 14.3 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


 
„5Dies kann dazu führen, dass ein Unternehmer als Empfänger der Gutschrift 
unrichtig ausgewiesene Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG schuldet.“ 
 


bb) Nach Satz 5 werden folgende Sätze 6 und 7 angefügt: 


 
„6Wird in der Gutschrift an einen Unternehmer Umsatzsteuer gesondert 
ausgewiesen, obwohl dieser nicht zum Steuerausweis berechtigt ist – z.  B. bei dem 
Verkauf eines nicht unternehmerisch genutzten Pkw – schuldet er den 
Steuerbetrag nach § 14c Abs. 2 Satz 1 UStG. 7Wird aufgrund einer vorherigen 
Vereinbarung ein Dokument erstellt, als Gutschrift verwendet und widerspricht 
der Empfänger diesem Dokument nicht unverzüglich (siehe dazu Absatz 4), 
obwohl er nicht Unternehmer ist oder die abgerechnete Leistung nicht tatsächlich 
ausgeführt hat, schuldet er die unberechtigt ausgewiesene Steuer nach § 14c Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 UStG.“ 
 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 eingefügt: 


 
„5Wurde eine Vereinbarung nach Absatz 2 abgeschlossen und daraufhin ein 
Dokument mit gesondertem Steuerausweis erstellt, obwohl der Empfänger des 
Dokuments nicht Unternehmer ist oder die abgerechnete Leistung nicht 
tatsächlich ausgeführt hat, muss er dem Dokument unverzüglich widersprechen, 
um die Rechtsfolgen des § 14c Abs. 2 UStG zu vermeiden. 6Erfolgt der 
Steuerausweis in einer Gutschrift an einen Unternehmer für eine Leistung, zu der 
dieser nicht zum Steuerausweis berechtigt ist (z.  B. beim Verkauf eines 
Wirtschaftsguts außerhalb seines Unternehmens), schuldet er die Steuer bereits 
nach § 14c Abs. 2 Satz 1 UStG.“ 
 


bb) Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 7 und wie folgt gefasst: 


 
„7Der Widerspruch wirkt - auch für den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers – 
mit Ausnahme eines unverzüglichen Widerspruchs nach § 14c Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
UStG erst in dem Besteuerungszeitraum, in dem er erklärt wird (vgl. BFH-Urteil vom 
19.05.1993 - V R 110/88, BStBl II S. 779, und Abschnitt 15.2a Abs. 11).“ 


 


cc) Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden die neuen Sätze 8 und 9. 
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5. Abschnitt 14b.1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Satz 1 wird die Angabe „zehn Jahre“ durch die Angabe „acht Jahre“ ersetzt. 


 


b) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 


 
„3Dies betrifft auch Rechnungen, die für eine Vorsteuerberichtigung mit einer 
zehnjährigen Berichtigungsfrist (§ 15a Abs. 1 Satz 2 UStG) relevant sind. 4In derartigen 
Fällen endet die Aufbewahrungsfrist erst, wenn die Festsetzungsfrist für das letzte Jahr 
des zehnjährigen Berichtigungszeitraums abgelaufen ist.“ 
 


6. Abschnitt 14c.2 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 Satz 12 wird gestrichen. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


 
„4. 1Ein Unternehmer erteilt eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis für 


eine Leistung, die er nicht im Rahmen seines Unternehmens ausführt, z. B. 
Verkauf eines Gegenstands aus dem Privatbereich (§ 14c Abs. 2 Satz 1 UStG). 2Das 
Gleiche gilt, wenn er – statt selber eine Rechnung auszustellen – eine 
Gutschrift mit gesondertem Steuerausweis erhält. 3Bei einer Steuer nach § 14c 
Abs. 2 Satz 1 UStG kommt es nicht darauf an, ob ein unverzüglicher 
Widerspruch im Sinne von § 14c Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UStG vorliegt, vielmehr ist 
die Steuergefährdung nach § 14c Abs. 2 Satz 3 bis 5 UStG zu beseitigen. 
B e i s p i e l :  


1Unternehmer U verkauft einen nicht unternehmerisch genutzten Pkw an 
einen Gebrauchtwagenhändler. 2Über den Verkauf wird (in einer 
Rechnung oder einer Gutschrift) Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen. 
3U schuldet die ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 2 Satz 1 UStG.“ 


 


bb) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 angefügt: 


 
„6. 1Zwei Personen vereinbaren, über eine Leistung mit einer Gutschrift (vgl.  


Abschnitt 14.3) abzurechnen. 2Der Gutschriftsempfänger ist nicht 
Unternehmer oder führt die abgerechnete Leistung nicht tatsächlich aus. 
3Trotzdem wird in dem als Gutschrift verwendeten Dokument Umsatzsteuer 
offen ausgewiesen. 4Der Gutschriftsempfänger schuldet den unberechtigten 
Steuerausweis nach § 14c Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UStG, wenn er dem als Gutschrift 
verwendeten Dokument nicht unverzüglich widerspricht. 
B e i s p i e l :  


1Nichtunternehmer N, z. B. eine Privatperson, verkauft einen Pkw an einen 
Gebrauchtwagenhändler. 2Dieser erstellt vereinbarungsgemäß eine 
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Gutschrift, in der er Umsatzsteuer gesondert ausweist. 3N widerspricht 
diesem Dokument nicht unverzüglich. 
4N schuldet die ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
UStG.“ 


 


c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1Der Steueranspruch aus § 14c Abs. 2 UStG besteht vorbehaltlich Absatz 5 
grundsätzlich unabhängig davon, ob der Rechnungsempfänger 
(Gutschriftsaussteller) die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer unberechtigt als 
Vorsteuer abgezogen hat oder nicht.“ 
 


bb) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 


 
„3In den Fällen des § 14c Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UStG (nach vorheriger Vereinbarung als 
Gutschrift verwendetes Dokument mit gesondertem Steuerausweis) entsteht bei 
einem unverzüglichen Widerspruch durch den Empfänger (vgl. Abschnitt 14.3 
Abs. 4) keine Steuer nach § 14c Abs. 2 UStG. 4Im Übrigen führt alleine ein (späterer) 
wirksamer Widerspruch gegen eine Gutschrift nicht zur Beseitigung der 
Steuergefährdung nach § 14c Abs. 2 UStG, sodass in diesem Fall der 
Gutschriftempfänger die ausgewiesene Steuer weiterhin nach § 14c Abs. 2 UStG 
schuldet, bis die Steuergefährdung beseitigt worden ist.“ 


 


7. Abschnitt 15.1 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 


 
„(4)  1Zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug eines Unternehmers, der steuerfreie Umsätze 


nach § 19 Abs. 1 oder 4 UStG oder nach einer entsprechenden Regelung in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringt, vgl. Abschnitte 15.2 Abs. 3 und 15.13 Abs. 6. 2Der Vorsteuerabzug ist 
auch ausgeschlossen, wenn solche Unternehmer trotz Steuerfreiheit ihrer eigenen 
Umsätze einen Steuerbetrag offen ausweisen und diese Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG 
schulden.“ 


 


8. Abschnitt 15.2a Abs. 11 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Satz 2 wird nach dem Wort „Gutschriftausstellers“ das Wort „grundsätzlich“ 


eingefügt. 


 


 


 


 


b) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 
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„4In den Fällen des § 14c Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UStG (unverzüglicher Widerspruch gegen 
ein als Gutschrift verwendetes Dokument) hat der Gutschriftsaussteller schon dem 
Grunde nach keinen Vorsteueranspruch (vgl. Abschnitt 15.2 Abs. 1).“ 
 


9. Abschnitt 18.1 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die Wörter 


„über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die Wörter „über 


die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


10. Abschnitt 18.2 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Absatz 1 Sätze 6 und 7 wird jeweils die Angabe „7.500 €“ durch die Angabe „9.000 €“ 


ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „1.000 €“ durch die Angabe „2.000 €“ ersetzt. 


 


c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „7.500 €“ durch die Angabe „9.000 €“ ersetzt. 


 


11. In Abschnitt 18.4 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


12. In Abschnitt 18.7b Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


13. In Abschnitt 18.9 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


14. Abschnitt 18.13 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 


 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1Der im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer hat den 
Vergütungsantrag nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle dem BZSt zu übermitteln.“ 


 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
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„2Die Übermittlung hat dabei über das elektronische Portal zu erfolgen, das der 
Mitgliedstaat, in dem der Unternehmer ansässig ist, eingerichtet hat.“ 


 


c) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die neuen Sätze 3 bis 5. 


 


15. In Abschnitt 18.14 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


16. Abschnitt 18a.1 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die Wörter „über die 


amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


b) In Satz 4 wird das Wort „Datenfernübertragung“ durch die Wörter „amtlich 


bestimmten Schnittstelle“ ersetzt. 


 


17. Abschnitt 18c.1 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die Wörter 


„über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die Wörter 


„über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


18. In Abschnitt 18g.1 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


19. Abschnitt 18h.1 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die Wörter 


„über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die Wörter 


„über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


20. In Abschnitt 18i.1 Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 
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21. In Abschnitt 18j.1 Abs. 1 Satz 5 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


22. In Abschnitt 18k.1 Abs. 1 Satz 5 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


23. Abschnitt 22b.1 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Nummer 1 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


bb) In Nummer 2 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die 


Wörter „über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „durch Datenfernübertragung“ durch die Wörter 


„über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt. 


 


24. Abschnitt 25a.1 wird wie folgt geändert: 


 


a) Nach Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 


 
„3§ 25a Abs. 7 Nr. 1 Buchstabe c UStG ist zu beachten.“ 
 


b) Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


 
„3Die Begriffe Kunstgegenstände und Sammlungsstücke sind nach den gleichen 
Merkmalen wie für Zwecke der Steuerermäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG in 
Verbindung mit den Nummern 49 Buchstabe f, 53 und 54 der Anlage 2 des UStG 
abzugrenzen.“ 


 


c) Absatz 11a wird wie folgt geändert: 


 


aa) Beispiel 1 wird wie folgt geändert: 


 


aaa) In Satz 3 wird die Angabe „2.500 €“ durch die Angabe „3.000 €“ ersetzt. 


 


bbb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
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„4Da W den Einkaufspreis des im Nachlass enthaltenen Kunstgegenstands 
nicht ermitteln kann, ist bei Veräußerung des Gegenstands die Pauschalmarge 
anzuwenden: 
Verkaufspreis       3.000,00 € 
davon 30 % (= Pauschalmarge)         900,00 € 
darin enthaltene Umsatzsteuer (19 %)        143,70 € 
Besondere Bemessungsgrundlage         756,30 €“. 


 


bb) In Satz 10 wird die Angabe „500 €“ durch die Angabe „750 €“ ersetzt. 


 


d) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „500 €“ durch die Angabe „750 €“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 6 Nummern 1 und 2 wird jeweils die Angabe „500 €“ durch die Angabe 


„750 €“ ersetzt. 


 


cc) Beispiel 2 wird wie folgt geändert: 


 


aaa) In Satz 2 wird die Angabe „600 €“ durch die Angabe „800 €“ ersetzt. 


 


bbb) In Satz 3 wird die Angabe „500 €“ durch die Angabe „750 €“ ersetzt. 


 


ccc) In Satz 6 wird die Angabe „3.500 €“ durch die Angabe „3.300 €“ ersetzt. 


 


e) Absatz 13 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „500 €“ durch die Angabe „750 €“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 3 wird die Angabe „500 €“ durch die Angabe „750 €“ ersetzt. 


 


f) In Absatz 17 Satz 2 Nummern 1 und 2 wird jeweils die Angabe „500 €“ durch die Angabe 


„750 €“ ersetzt. 


 


g) In Absatz 19 Satz 3 wird das Wort „Übrigen“ durch das Wort „übrigen“ ersetzt. 
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Anwendungsregelung 


13 Die Grundsätze dieses Schreibens sind vorbehaltlich der Rn. 14 ab dem 1. Januar 2025 anzuwen-
den. 


14 Die Grundsätze der Rn. 9 bis 11 und Rn. 12 Nr. 4, 6 und 8 sind auf Sachverhalte anzuwenden, die 
nach dem 5. Dezember 2024 (Verkündung des JStG 2024) verwirklicht worden sind. 


15 Das BMF-Schreiben vom 19. August 2021, BStBl I S. 1087, wird aufgehoben. 


Schlussbestimmungen  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht 


Im Auftrag 


 


Die ses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Urteil vom 08. Mai 2025, IV R 40/22
Gewerbesteuerrechtliche Zurechnung des Gewinns aus der Anteilsveräußerung bei doppelstöckigen
Personengesellschaften


ECLI:DE:BFH:2025:U.080525.IVR40.22.0


BFH IV. Senat


GewStG § 7 S 2 Nr 2, GewStG § 9 Nr 2, GewStG § 3 Nr 20 Buchst b, GewStG VZ 2010 , UmwStG 2006 § 22 Abs 1,
UmwStG 2006 § 22 Abs 6, GewStR 2009 R 7.1 Abs 3 S 5, AEUmwStG 2025 Tziff 22.41, EStG § 16 Abs 1 S 1 Nr 2, EStR R
16 Abs 13 S 8


vorgehend FG München, 26. August 2022, Az: 2 K 1842/21


Leitsätze


1. Der § 7 Satz 2 Nr. 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) unterfallende Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils an
der Oberpersonengesellschaft ist nicht auf die stillen Reserven der Oberpersonengesellschaft und die stillen Reserven
der Unterpersonengesellschaft aufzuteilen. Es handelt sich vielmehr um einen einheitlichen Veräußerungsvorgang auf
der Ebene der Oberpersonengesellschaft.


2. Der Gewerbeertrag der Oberpersonengesellschaft unterliegt im Hinblick auf den Gewinn aus der Veräußerung des
Anteils an der Oberpersonengesellschaft auch insoweit nicht der Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG, als der
Veräußerungsgewinn auf stille Reserven der Unterpersonengesellschaft entfällt.


3. § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG ist nicht anwendbar, wenn eine Oberpersonengesellschaft ihren Anteil an der
Unterpersonengesellschaft veräußert, deren Gewerbeertrag nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG (teilweise) von der
Gewerbesteuer befreit ist.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 26.08.2022 - 2 K 1842/21 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist insbesondere die gewerbesteuerrechtliche Behandlung eines Einbringungsgewinns I im Sinne des § 22
Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) im Zusammenhang mit einer doppelstöckigen
Personengesellschaft.


1


Die Rechtsvorgängerin der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), die A KG, gehörte bis zu ihrem Erlöschen am
… zum Konzernverbund …, der ganz überwiegend Krankenhäuser und Kliniken betreibt. Die A KG wurde als
Konzernobergesellschaft gegründet, um die Beteiligungen an diversen Klinik-KGs rechtlich zu bündeln und ein
einheitliches Kreditrating zu erreichen. Sie hielt demzufolge meist 100 % des Kommanditkapitals der beteiligten
Klinik-KGs. Neben diesen Beteiligungen befanden sich lediglich eine Immobilie in … (Konzernzentrale) sowie
konzerninterne Forderungen und Bankguthaben im Betriebsvermögen der A KG. Ihre Komplementär-GmbH, die
überwiegend zugleich als Komplementärin der Klinik-KGs fungierte, erbrachte gesellschaftsübergreifende
Leistungen (Buchführung, Controlling, Rechts- und Steuerberatung, einheitliches Marketing) für die Klinik-KGs.


2
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Entscheidungsgründe


II.


Das Kommanditkapital der A KG hielten bis zum Streitjahr die B GmbH zu 90,5 % und die C Stiftung zu 9,5 %, beide
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ‑‑EU‑‑ (EU-Ausland). An der B GmbH war wiederum die
C Stiftung zu 90,1 % beteiligt.


3


Am … 2010 erfolgte eine Umstrukturierung des Konzerns. Die C Stiftung brachte ihre Beteiligung an der A KG
(9,5 %) auf Antrag zu Buchwerten (§ 20 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 UmwStG) in die B GmbH ein und erhielt dafür neue
Anteile an der B GmbH. Damit wuchs die Beteiligung der C Stiftung an der B GmbH auf 91,2 %. Die erhaltenen
Anteile an der B GmbH unterlagen nach § 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG der Sperrfrist von sieben Jahren.


4


Mit Beschluss vom … 2012 wurde die C Stiftung aufgelöst. Das Stiftungsvermögen, darunter die Beteiligung an der
B GmbH, wurde auf Herrn X als Letztbegünstigten übertragen. Am … 2012 verlegte X seinen Wohnsitz vom EU-
Ausland in einen Drittstaat. Die Auskehrung der sperrfristbehafteten Anteile an der B GmbH an X erfolgte am …
2013. Die Beteiligten gingen übereinstimmend davon aus, dass X als Rechtsnachfolger der C Stiftung damit als
Einbringender im Sinne des § 22 Abs. 6 UmwStG galt und wegen der Wohnsitzverlagerung bei ihm die
Voraussetzungen des § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b UmwStG nicht mehr gegeben waren, so dass der
Ersatzrealisationstatbestand des § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 6 UmwStG rückwirkend im Jahr 2010 (Streitjahr) erfüllt war.
Zudem gab die Klägerin mit Schreiben vom 21.05.2014 an, dass der verpflichtende jährliche Nachweis nach § 22
Abs. 3 UmwStG nicht mehr erbracht werden könne.


5


Im (geänderten) Gewerbesteuermessbescheid für 2010 vom 11.03.2014 berücksichtigte der Beklagte und
Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) keinen Einbringungsgewinn I. Im Rahmen einer für die Jahre 2010 bis 2012
durchgeführten Außenprüfung kamen die Prüfer allerdings zu der Auffassung, dass infolge der Ersatzrealisation
rückwirkend im Streitjahr sowohl im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellung) als auch im Rahmen der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags
ein Einbringungsgewinn I in Höhe von … € anzusetzen sei.


6


Vor diesem Hintergrund erließ das FA am 27.02.2019 ‑‑neben einem geänderten Gewinnfeststellungsbescheid‑‑
einen (nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung ‑‑AO‑‑) geänderten Gewerbesteuermessbescheid für 2010. Der
dagegen gerichtete Einspruch blieb ohne Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 22.07.2021).


7


Die nachfolgende Klage, mit der die Klägerin die Nichteinbeziehung des Einbringungsgewinns I in die Ermittlung
des Gewerbeertrags begehrte, wies das Finanzgericht (FG) München mit Urteil vom 26.08.2022 - 2 K 1842/21 als
unbegründet ab. Der Einbringungsgewinn I sei dem Grunde und der Höhe nach zutreffend bei der A KG angesetzt
worden. Die Befreiungsregelung des § 3 Nr. 20 Buchst. b des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) sei nicht anwendbar,
zudem tatbestandlich auch nicht erfüllt.


8


Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie eine Verletzung von Bundesrecht (§ 5 Abs. 1 Satz 3 i.V.m.
§ 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG) rügt.


9


Die Klägerin beantragt,
das Urteil des FG München vom 26.08.2022 - 2 K 1842/21 und die Einspruchsentscheidung vom 22.07.2021, soweit
diese den Gewerbesteuermessbetrag 2010 betrifft, aufzuheben und den Gewerbesteuermessbescheid für 2010 vom
27.02.2019 dahin zu ändern, dass der Einbringungsgewinn I nicht in die Ermittlung des Gewerbeertrags einbezogen
wird, soweit er auf die dem Krankenhausbetrieb zuzuordnenden stillen Reserven der Klinik-KGs entfällt.


10


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


11


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).12


Das FG hat den Einbringungsgewinn I im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG zutreffend ermittelt und diesen zu
Recht nach § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG dem Gewerbeertrag der A KG zugerechnet (dazu 1.). Eine (teilweise) Zuordnung
des Einbringungsgewinns zum Gewerbeertrag der Untergesellschaften kommt nicht in Betracht (dazu 2.) Es ist auch
nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Gewerbeertrag nicht der Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG unterworfen
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hat (dazu 3.). Schließlich hat das FG die Gewerbesteuerbefreiung nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG zu Recht
unangewendet gelassen (dazu 4.).


1. Zutreffend hat das FG den Einbringungsgewinn I im Sinne des § 22 Abs. 1 UmwStG ermittelt und diesen nach § 7
Satz 2 Nr. 2 GewStG zum Gewerbeertrag der A KG gerechnet.


14


a) Gemäß § 7 Satz 1 GewStG ist Gewerbeertrag der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder
des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des
Einkommens für den dem Erhebungszeitraum (§ 14 GewStG) entsprechenden Veranlagungszeitraum zu
berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die in den §§ 8 und 9 GewStG bezeichneten Beträge. Dieser
Gewinn ist um solche Bestandteile zu bereinigen, die nicht mit dem Zweck der Gewerbesteuer als einer auf den
tätigen Gewerbebetrieb bezogenen Sachsteuer übereinstimmen. Zu diesen ‑‑herauszurechnenden‑‑ Bestandteilen
gehören Gewinne, die nicht dem laufenden Betrieb, sondern dessen Aufgabe oder Veräußerung zuzuordnen sind.
Aus dem Fiskalzweck der Gewerbesteuer als einer auf den tätigen Betrieb bezogenen Sachsteuer folgt, dass
Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe eines Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs bei einem
Einzelgewerbetreibenden oder einer Personengesellschaft ‑‑nicht aber bei einer Kapitalgesellschaft‑‑ bei der
Ermittlung des Gewerbeertrags auszuscheiden sind, wenn damit die endgültige Einstellung der gewerblichen
Betätigung verbunden ist (ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑, vgl. nur Urteil vom 11.07.2019 -
I R 26/18, BFHE 266, 277, BStBl II 2022, 93, Rz 9).


15


Lediglich soweit der Gewinn aus der Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs oder eines Teilbetriebs einer
Mitunternehmerschaft, eines Mitunternehmeranteils und des Anteils eines persönlich haftenden Gesellschafters
einer KGaA nicht auf eine natürliche Person als unmittelbar beteiligter Mitunternehmer entfällt, gehört er nach § 7
Satz 2 GewStG zum Gewerbeertrag. § 7 Satz 2 GewStG ist verfassungskonform (Urteil des
Bundesverfassungsgerichts ‑‑BVerfG‑‑ vom 10.04.2018 - 1 BvR 1236/11, BVerfGE 148, 217).


16


b) Soweit in den Fällen einer Sacheinlage unter dem gemeinen Wert (§ 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG) der Einbringende
die erhaltenen Anteile innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt veräußert, ist
der Gewinn aus der Einbringung gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG rückwirkend im Wirtschaftsjahr der Einbringung
als Gewinn des Einbringenden im Sinne von § 16 EStG zu versteuern (Einbringungsgewinn I); § 16 Abs. 4 und § 34
EStG sind nicht anzuwenden. Die Veräußerung der erhaltenen Anteile gilt insoweit als rückwirkendes Ereignis im
Sinne von § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO (§ 22 Abs. 1 Satz 2 UmwStG). Einbringungsgewinn I ist der Betrag, um den
der gemeine Wert des eingebrachten Betriebsvermögens im Einbringungszeitpunkt nach Abzug der Kosten für den
Vermögensübergang den Wert, mit dem die übernehmende Gesellschaft dieses eingebrachte Betriebsvermögen
angesetzt hat, übersteigt, vermindert um jeweils ein Siebtel für jedes seit dem Einbringungszeitpunkt abgelaufene
Zeitjahr (§ 22 Abs. 1 Satz 3 UmwStG). Dies gilt nach § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 6 UmwStG entsprechend, wenn für den
Einbringenden oder die übernehmende Gesellschaft im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 4 UmwStG die
Voraussetzungen im Sinne von § 1 Abs. 4 UmwStG nicht mehr erfüllt sind.


17


§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UmwStG in der im Streitfall gültigen Fassung vor der Änderung durch das Gesetz zur
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25.06.2021 (BGBl I 2021, 2050; vgl. § 27 Abs. 18 UmwStG) sieht
vor, dass § 1 Abs. 3 UmwStG (und damit der Sechste bis Achte Teil des Umwandlungssteuergesetzes) nur gilt, wenn
in den Fällen des § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 UmwStG (a) bei der Einbringung durch Einzelrechtsnachfolge der
einbringende Rechtsträger (aa) eine Gesellschaft im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG ist und, wenn es sich
um eine Personengesellschaft handelt, soweit an dieser Körperschaften, Personenvereinigungen, Vermögensmassen
oder natürliche Personen unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften beteiligt sind,
die die Voraussetzungen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 UmwStG erfüllen oder (bb) eine natürliche
Person im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UmwStG ist oder (b) das Recht der Bundesrepublik Deutschland
hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile nicht ausgeschlossen oder
beschränkt ist.


18


c) Diese Rechtsgrundsätze haben das FA und das FG beachtet.19


aa) Die C Stiftung hat ihren Anteil an der A KG nach § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG zum Buchwert in die B GmbH
eingebracht. Dadurch waren die erhaltenen Anteile an der B GmbH als sperrfristbehaftete Anteile im Sinne des § 22
Abs. 1 Satz 1 UmwStG zu qualifizieren. Durch die unentgeltliche Rechtsnachfolge des X in die Anteile der C Stiftung
an der B GmbH galt X als Einbringender im Sinne von § 22 Abs. 1 bis 5 UmwStG (§ 22 Abs. 6 UmwStG). Das ist
zwischen den Beteiligten nicht streitig und hat auch die Vorinstanz zu Recht so angenommen.
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bb) Ebenso wenig steht im Streit, dass der Wegzug des X vom EU-Ausland in einen Drittstaat den
Ersatzrealisationstatbestand des § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 6 UmwStG ausgelöst hat, da in der Person des X fortan nicht
mehr die Voraussetzungen des § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a Doppelbuchst. bb i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UmwStG
a.F. erfüllt waren. Der Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt des X befanden sich nicht mehr innerhalb des
Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats der EU oder eines Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum Anwendung findet, sondern in einem Drittstaat. Zudem war das Recht der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der B GmbH
ausgeschlossen (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b UmwStG a.F., vgl. dazu Graw in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut,
UmwStG, 3. Aufl., § 1 Rz 191 ff.). Der (nach dem Wegzug aus dem EU-Ausland) in einem Drittstaat ansässige X
unterlag mit seinen Anteilen an der EU-ausländischen Kapitalgesellschaft im Inland nicht der beschränkten
Einkommensteuerpflicht nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG. Die B GmbH hatte weder einen inländischen Sitz
noch eine Geschäftsleitung im Inland (Doppelbuchst. aa); ebenso wenig lagen die Voraussetzungen der
Doppelbuchst. bb oder cc vor.


21


Da die (rückwirkende) Entstehung des Einbringungsgewinns I im Sinne des § 22 Abs. 1 UmwStG im Streitjahr
zwischen den Beteiligten nicht streitig und auch von der Vorinstanz angenommen worden ist, sieht der erkennende
Senat insoweit von weiteren Ausführungen ab. Dies gilt auch für die Höhe des Einbringungsgewinns I von … € (§ 22
Abs. 1 Satz 3 UmwStG).


22


Der Einbringungsgewinn I stellt einen Gewinn des Einbringenden im Sinne von § 16 EStG dar (§ 22 Abs. 1 Satz 1
Halbsatz 1 UmwStG). Da vorliegend der Mitunternehmeranteil (der C Stiftung) an der A KG in die B GmbH
eingebracht worden ist, handelt es sich bei dem Einbringungsgewinn I um einen Gewinn aus der Veräußerung des
gesamten Mitunternehmeranteils im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG.


23


cc) Gewerbesteuerrechtlich gehört der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils nach § 7 Satz 2
Nr. 2 GewStG zum Gewerbeertrag, soweit er nicht auf eine natürliche Person als unmittelbar beteiligter
Mitunternehmer entfällt. Letzteres ist hier nicht der Fall. Zwar handelt es sich bei X um eine natürliche Person.
Hierauf kommt es jedoch nicht an. Da der Einbringungsgewinn I rückwirkend im Wirtschaftsjahr der Einbringung
entsteht (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1, Abs. 1 Satz 2 UmwStG), hat das FG für die Anwendung des § 7 Satz 2 Nr. 2
GewStG zu Recht auf den Zeitpunkt der Einbringung und die Beteiligung der C Stiftung als Einbringende abgestellt.
Denn der Einbringungsgewinn I ist gewerbesteuerrechtlich den Rechtsregeln zu unterwerfen, die für eine
Gewinnrealisierung im Zeitpunkt der Einbringung zum Tragen gekommen wären. Maßgebend ist, ob der
Einbringungsgewinn mit Rücksicht auf die ursprüngliche Beteiligung der Gewerbesteuer unterlegen hätte. Rechtlich
kommt es mithin allein auf die Besteuerung des Einbringungsvorgangs an (BFH-Urteil vom 11.07.2019 - I R 26/18,
BFHE 266, 277, BStBl II 2022, 93, Rz 14 ff.). Die Einbringung (Veräußerung) des Mitunternehmeranteils durch die
C Stiftung hätte indes der Gewerbesteuer unterlegen. Denn die C Stiftung war eine Privatstiftung des Rechts des EU-
Mitgliedstaats und damit eine juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit, die der Körperschaftsteuer des
EU-Mitgliedstaats unterliegt. Dies steht dem Ausschluss des Veräußerungsgewinns aus dem Gewerbeertrag
entgegen.


24


Vor diesem Hintergrund muss die (höchstrichterlich noch nicht geklärte) Rechtsfrage, ob § 22 Abs. 6 UmwStG dahin
auszulegen ist, dass im Falle einer unentgeltlichen Rechtsnachfolge ein durch den Rechtsnachfolger ausgelöster
Einbringungsgewinn I fiktiv als Gewinn des Rechtsnachfolgers statt als Gewinn des ursprünglich Einbringenden gilt
(bejahend: FG Düsseldorf, Urteil vom 07.03.2024 - 8 K 2849/17 E, Entscheidungen der Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2024,
1416, rechtskräftig; ablehnend: FG München, Urteil vom 09.02.2024 - 8 K 602/23, EFG 2024, 982, Revision anhängig
unter dem Aktenzeichen X R 8/24; Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 02.01.2025, BStBl I 2025,
92, Rz 22.41), im Streitfall nicht beantwortet werden. Vorliegend geht es nicht um die personelle Zuordnung des
Einbringungsgewinns I (zum Einbringenden oder zu dessen Rechtsnachfolger) als Folge der Fiktionswirkung des
§ 22 Abs. 6 UmwStG, sondern um die Frage, ob eine unmittelbare Beteiligung an der Mitunternehmerschaft (§ 7
Satz 2 Nr. 2 GewStG) vorliegt. Dafür kann es nach Sinn und Zweck der Regelung nur auf die im Zeitpunkt der
(fiktiven) Veräußerung tatsächlich bestehende Beteiligung (des Einbringenden) ankommen.


25


2. Weiterhin ist das FG zu Recht davon ausgegangen, dass der Einbringungsgewinn I ‑‑entgegen der Ansicht der
Klägerin‑‑ nicht (auch nicht teilweise) zum Gewerbeertrag der Untergesellschaften (Klinik-KGs) gehört.


26


a) Wie der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils im Sinne des § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG im Fall
doppelstöckiger Personengesellschaften zu behandeln ist, ist noch nicht höchstrichterlich geklärt. Nach Ansicht der
Finanzverwaltung ist die Veräußerung eines Mitunternehmeranteils an einer Mitunternehmerschaft, zu deren
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Betriebsvermögen die Beteiligung an einer weiteren Mitunternehmerschaft gehört, als einheitlicher
Veräußerungsvorgang zu behandeln (R 7.1 Abs. 3 Satz 5 der Gewerbesteuer-Richtlinien ‑‑GewStR‑‑). Dem haben
sich Teile der Literatur (z.B. Brandis/Heuermann/Drüen, § 7 GewStG Rz 129; Specker in Glanegger/Güroff, GewStG,
11. Aufl., § 7 Rz 128; Patt in Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 16 EStG Rz 274; Schmidt/Hageböke, Der Betrieb
‑‑DB‑‑ 2003, 790, 792; Kleymann/Hindersmann, Betriebs-Berater ‑‑BB‑‑ 2006, 2104, 2107; Suchanek, GmbH-
Rundschau 2007, 248, 249; Institut der Wirtschaftsprüfer, Doppelstöckige Personengesellschaften, Rz 140) und die
Vorinstanz angeschlossen. Nach anderer Auffassung ist der Veräußerungsgewinn hingegen nach dem Verhältnis der
stillen Reserven auf die Ober- und die Unterpersonengesellschaft aufzuteilen (z.B. Roser in Lenski/Steinberg,
Gewerbesteuergesetz, § 7 Rz 324a; Franke in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 3. Aufl., § 7 Rz 113;
Behrens/Schmitt, BB 2002, 860, 862; Ludwig, BB 2007, 2152, 2153; Hülsmann, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑
2014, 184; Rund/Junkers, Die Unternehmensbesteuerung ‑‑Ubg‑‑ 2021, 393, 398; Junkers, DStR 2023, 2386; Bolk,
Bilanzierung und Besteuerung der Personengesellschaft und ihrer Gesellschafter, 5. Aufl., Rz 7.61 ff.;
Schmidt/Wacker, EStG, 44. Aufl., § 16 Rz 384).


b) Der erkennende Senat ist in Übereinstimmung mit dem FG der Ansicht, dass es sich um einen einheitlichen
Veräußerungsvorgang (und nicht um mehrere Veräußerungen) handelt und keine "Durchstockung" des
Veräußerungsgewinns erfolgt.


28


aa) Dafür spricht bereits der Wortlaut des § 7 Satz 2 GewStG, der den Veräußerungsgewinn "zum Gewerbeertrag"
des in § 7 Satz 1 GewStG genannten Gewerbebetriebs rechnet. Geht es um die Zuordnung des Gewinns aus der
Veräußerung eines Anteils an der Oberpersonengesellschaft, so ist dieser Gewinn danach dem Gewerbeertrag der
Oberpersonengesellschaft zuzuordnen.


29


aaa) Bis zur Einführung des § 7 Satz 2 GewStG mit Wirkung ab dem Erhebungszeitraum 2002 durch das Fünfte
Gesetz zur Änderung des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes und zur Änderung von Steuergesetzen vom
23.07.2002 (BGBl I 2002, 2715) unterlagen bei Personengesellschaften und Einzelunternehmern Gewinne aus der
Veräußerung des Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs oder von Anteilen an einer Mitunternehmerschaft
generell nicht der Gewerbesteuer; sie waren nicht Teil des Gewerbeertrags im Sinne des § 7 Satz 1 GewStG. Das galt
auch für Kapitalgesellschaften, die ihre Mitunternehmeranteile veräußerten (BVerfG-Urteil vom 10.04.2018 -
1 BvR 1236/11, BVerfGE 148, 217, Rz 6 f., m.w.N.). Dies lag darin begründet, dass bei der Veräußerung des
Mitunternehmeranteils die im Betrieb der Personengesellschaft ruhenden stillen Reserven realisiert werden; Quelle
des Veräußerungsgewinns ist der Betrieb der Personengesellschaft. Deshalb könnte ein derartiger
Veräußerungsgewinn allenfalls dem Gewerbeertrag der Personengesellschaft zugerechnet werden. Er sei jedoch
auch nicht Bestandteil des Gewerbeertrags der Personengesellschaft, da es sich nicht um einen "laufenden" Gewinn
handele (BFH-Urteile vom 25.05.1962 - I 78/61 S, BFHE 75, 467, BStBl III 1962, 438; vom 28.02.1990 - I R 92/86,
BFHE 160, 262, BStBl II 1990, 699, unter II.3.a bb; vom 15.06.2004 - VIII R 7/01, BFHE 205, 307, BStBl II 2004, 754,
unter II.2.a; vom 26.04.2001 - IV R 75/99, BFHE 194, 421, unter 1.a bb; Wendt, Finanz-Rundschau ‑‑FR‑‑ 2002, 39,
40).


30


bbb) An dieser Stelle hat die der Missbrauchsabwehr dienende (BVerfG-Urteil vom 10.04.2018 - 1 BvR 1236/11,
BVerfGE 148, 217, Rz 10, 120) Einfügung des § 7 Satz 2 GewStG eine konstitutive Änderung bewirkt. Die Norm führt
zu einer Erweiterung der Bemessungsgrundlage "Gewerbeertrag" (BFH-Urteil vom 19.07.2018 - IV R 31/15, Rz 22),
indem der Gewinn aus der Veräußerung oder Aufgabe des (Teil-)Betriebs einer Mitunternehmerschaft oder des
Mitunternehmeranteils zum Gewerbeertrag gerechnet wird, soweit er nicht auf eine natürliche Person als
unmittelbar beteiligter Mitunternehmer entfällt. Insofern wird der Mitunternehmeranteil, der steuerlich kein
Wirtschaftsgut darstellt, der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft gleichgestellt. Der Veräußerungsgewinn wird
jedoch ‑‑in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise (BVerfG-Urteil vom 10.04.2018 - 1 BvR 1236/11,
BVerfGE 148, 217)‑‑ im Gewerbeertrag der Mitunternehmerschaft erfasst, deren Anteile veräußert werden. Das ist
hier die A KG als Oberpersonengesellschaft.


31


§ 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG enthält keine Anhaltspunkte für eine (teilweise) Zurechnung des Veräußerungs- oder
Aufgabegewinns zum Gewerbebetrieb der Unterpersonengesellschaft. Wenngleich die Norm von mehrstufigen
Gesellschaftsstrukturen ausgeht, kann der erkennende Senat dem Wortlaut des § 7 Satz 2 GewStG nicht entnehmen,
dass der Gesetzgeber ‑‑indem er die Ausnahme von der Gewerbesteuerpflicht nur bei einer natürlichen Person als
unmittelbar beteiligter Mitunternehmer gewährt‑‑ zum Ausdruck bringe, dass er von mehreren möglichen
Veräußerungsgewinnen auf verschiedenen Stufen ausgehe (so aber Roser in Lenski/Steinberg,
Gewerbesteuergesetz, § 7 Rz 324; Ludwig, BB 2007, 2152, 2153; ähnlich Bolk, Bilanzierung und Besteuerung der
Personengesellschaft und ihrer Gesellschafter, 5. Aufl., Rz 7.65). Vielmehr deutet auch die Verwendung des
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zivilrechtlich geprägten Begriffs des "Anteils eines Gesellschafters" (§ 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG) ‑‑statt des
"Mitunternehmeranteils"‑‑ auf einen einheitlichen Veräußerungsvorgang auf der Ebene der Gesellschaft, deren
Anteile veräußert werden, hin (Kleymann/Hindersmann, BB 2006, 2104).


bb) Dies ergibt sich aber auch aus systematischen Erwägungen.33


aaa) Nach der Rechtsprechung des Großen Senats des BFH können Personengesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG Gesellschafter und Mitunternehmer einer weiteren Personengesellschaft sein, mit der Folge, dass
die Gesellschafter der Obergesellschaft nicht auch Mitunternehmer der Untergesellschaft sind. Der "Durchgriff"
durch die Obergesellschaft ist ausgeschlossen (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.02.1991 - GrS 7/89,
BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691, unter C.IV. [Rz 116]). Dies hat zur Folge, dass in der Veräußerung des Anteils an der
Obergesellschaft nicht zugleich die Veräußerung des Anteils an der Untergesellschaft gesehen werden kann, da der
Gesellschafter der Obergesellschaft keinen Mitunternehmeranteil an der Untergesellschaft "innehat" (vgl. Beschluss
des Großen Senats des BFH vom 25.02.1991 - GrS 7/89, BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691, unter C.III.3.b ee [Rz 105];
Schmidt/Hageböke, DB 2003, 790, 792).


34


bbb) § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG steht dieser Sichtweise nicht entgegen. Die Regelung ist zwar auch
gewerbesteuerrechtlich zu beachten (BFH-Urteil vom 11.10.2012 - IV R 3/09, BFHE 239, 130, BStBl II 2013, 176,
Rz 16). Allerdings ist sie nach ständiger Rechtsprechung des BFH im Wege einer teleologischen Reduktion des
Wortlauts dahin zu verstehen, dass der mittelbare Gesellschafter einem unmittelbaren Gesellschafter allein in Bezug
auf Tätigkeits- und Nutzungsvergütungen sowie Sonderbetriebsvermögen gleichgestellt wird (BFH-Urteil vom
16.11.2023 - IV R 26/20, BFHE 282, 460, BStBl II 2024, 367, Rz 38). Darum geht es hier nicht. Auch § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG führt also nicht dazu, dass in der Veräußerung des Anteils an der Obergesellschaft die
mittelbare Veräußerung des Anteils an der Untergesellschaft zu sehen ist (Schmidt/Hageböke, DB 2003, 790, 793).
Dies gilt umso mehr, als § 7 Satz 2 GewStG selbst nur auf den "unmittelbar beteiligten Mitunternehmer" abstellt
(Füger/Rieger, DStR 2002, 933).


35


cc) Nur diese Beurteilung gewährleistet einen Gleichlauf der gewerbesteuerrechtlichen Beurteilung mit der
Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuer. Der BFH hat für den Fall doppelstöckiger
Personengesellschaften bereits entschieden, dass bei der Veräußerung des Anteils an der Obergesellschaft der
Veräußerungsgewinn nur auf der Ebene der Obergesellschaft festzustellen ist (Urteile vom 01.07.2004 - IV R 67/00,
BFHE 206, 557, BStBl II 2010, 157; vom 18.09.2007 - I R 79/06, BFH/NV 2008, 729, unter II.3.; vgl. auch R 16 Abs. 13
Satz 8 der Einkommensteuer-Richtlinien, zu § 16 Abs. 4 EStG). Der erkennende Senat sieht keinen Anlass, von dieser
Rechtsprechung abzurücken. Sie ist nicht allein verfahrensrechtlicher Natur (Gewinnfeststellung); vielmehr ist
davon auszugehen, dass das Verfahrensrecht dem materiellen Recht folgt. Werden Anteile an einer Obergesellschaft
veräußert, vollzieht sich die dadurch bewirkte Einkunftserzielung allein auf der Ebene der Obergesellschaft. Die
Untergesellschaft ist in dieser Situation weder Subjekt noch Gegenstand des Veräußerungsvorgangs; weder die
Untergesellschaft noch ihre Gesellschafterin (Obergesellschaft) erzielen einen Veräußerungserlös. Die
Untergesellschaft erfüllt (in eigener Person) nicht die Voraussetzungen eines Steuertatbestands im Sinne von § 38
AO. Für eine Zurechnung von Einkünften zu ihrem Bereich ist kein Raum. Dies gilt auch dann, wenn die Beteiligung
an der Untergesellschaft oder die ihr zuzurechnenden Wirtschaftsgüter als wertbildende Faktoren in den Erlös für
die Veräußerung der Anteile an der Obergesellschaft eingehen (BFH-Urteil vom 18.09.2007 - I R 79/06, BFH/NV
2008, 729, unter II.3.a). Im Gesetz finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass für Zwecke der Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrags abweichend zu verfahren wäre. Dies gilt umso mehr, als der Wortlaut des § 16 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG ("Veräußerung des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als Unternehmer (Mitunternehmer)
des Betriebs anzusehen ist") dem Wortlaut des § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG ("Veräußerung [oder Aufgabe] des Anteils
eines Gesellschafters, der als Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebs einer Mitunternehmerschaft anzusehen
ist") stark ähnelt (Schmidt/Hageböke, DB 2003, 790, 791). Der Hinweis auf den Objektsteuercharakter der
Gewerbesteuer (z.B. Bolk, Bilanzierung und Besteuerung der Personengesellschaft und ihrer Gesellschafter, 5. Aufl.,
Rz 7.65) führt allein nicht zu einer abweichenden Beurteilung, zumal § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG den (auch) aus dem
Objektsteuercharakter hergeleiteten Grundsatz, dass Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe eines
Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs bei einem Einzelgewerbetreibenden oder einer Personengesellschaft im
Fall der endgültigen Einstellung der betrieblichen Tätigkeit bei der Ermittlung des Gewerbeertrags auszuscheiden
sind, gerade durchbricht.


36


dd) Aus dem die Mitunternehmerbesteuerung beherrschenden Transparenzprinzip ergibt sich nichts anderes. Dies
folgt bereits daraus, dass § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG gerade in Abweichung von dem ansonsten im Ertragsteuerrecht
geltenden Transparenzprinzip die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft vorsieht (vgl. BVerfG-Urteil vom
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10.04.2018 - 1 BvR 1236/11, BVerfGE 148, 217, Rz 108). Zudem trifft es zwar zu, dass der Gewinn aus der
Veräußerung eines Anteils an einer Personengesellschaft im Gewerbeertrag der Gesellschaft und nicht im
Gewerbeertrag des Gesellschafters zu erfassen ist. Richtig ist auch, dass der Betrieb der Personengesellschaft die
Quelle des Veräußerungsgewinns ist. Daraus mag man zugleich folgern können, dass Quelle des Gewinns aus der
Veräußerung des Anteils an einer doppelstöckigen Personengesellschaft die in den Wirtschaftsgütern der
Obergesellschaft und der Untergesellschaft ruhenden stillen Reserven seien (Franke in
Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 3. Aufl., § 7 Rz 113). Daraus folgt jedoch nicht, dass die ‑‑von
allgemeinen gewerbesteuerrechtlichen Grundsätzen abweichende‑‑ Regelung des § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG eine
Durchstockung des auf der Ebene der Obergesellschaft erzielten Gewinns verlangt. Aufgrund der sogenannten
Spiegelbildmethode (zuletzt BFH-Urteil vom 01.02.2024 - IV R 26/21, BFHE 283, 374, BStBl II 2025, 51, Rz 41) wird
der Bilanzposten "Beteiligung" in der Steuerbilanz durch den Anteil am Wert des Betriebsvermögens der
Untergesellschaft bestimmt, der durch den Mitunternehmeranteil repräsentiert wird und Folge der Bewertung auf
Ebene der Untergesellschaft ist (vgl. nur Bolk, Bilanzierung und Besteuerung der Personengesellschaft und ihrer
Gesellschafter, 5. Aufl., Rz 16.19 ff.; BeckOK EStG/Schenke, 21. Ed. 01.04.2025, EStG § 15 Rz 2102 ff.). Die stillen
Reserven, die in der Untergesellschaft gebildet worden sind, sind damit zugleich auf der Ebene der Obergesellschaft
verhaftet. Auf diese kann § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG im Realisationsfall (Veräußerung des Anteils an der
Obergesellschaft) zugreifen. Der Umstand, dass der Anteil an einer Personengesellschaft steuerrechtlich kein
eigenständiges (immaterielles) Wirtschaftsgut darstellt (vgl. nur Beschluss des Großen Senats des BFH vom
25.02.1991 - GrS 7/89, BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691), ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung.


ee) Die Klägerin kann sich für ihre Auffassung auch nicht mit Erfolg auf den Umstand berufen, dass der Erwerb des
Anteils an einer Ober(personen)gesellschaft zur Bildung von Ergänzungsbilanzen sowohl auf der Ebene der
Obergesellschaft als auch auf der Ebene der Unter(personen)gesellschaft führen kann (vgl. BFH-Urteil vom
01.07.2004 - IV R 67/00, BFHE 206, 557, BStBl II 2010, 157, unter 2.a; Schmidt/Wacker, EStG, 44. Aufl., § 15 Rz 471;
Groh, DB 1991, 879, 881; Kahle, Deutsche Steuer-Zeitung 2014, 273, 281; anderer Auffassung Desens/Blischke in
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 15 Rz F 246). Eine solche Handhabung hat zwar zur Folge, dass sich durch die
Abschreibung der entsprechenden Mehrwerte gewerbesteuerliche Auswirkungen auch auf der Ebene der
Untergesellschaft ergeben (Hülsmann, DStR 2014, 184; Bolk, Bilanzierung und Besteuerung der
Personengesellschaft und ihrer Gesellschafter, 5. Aufl., Rz 7.66). Daraus lässt sich aber für die hiesige Streitfrage
nichts ableiten. Bei den Ansätzen in Ergänzungsbilanzen handelt es sich um Korrekturposten zu den dem jeweiligen
Gesellschafter anteilig zuzurechnenden Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens (vgl. nur BFH-Urteil vom
03.09.2020 - IV R 29/19, Rz 30). Beim Erwerb eines Mitunternehmeranteils lässt sich der Anschaffungspreis des
Erwerbers für einen Anteil am Reinvermögen der Personengesellschaft nur darstellen, indem in einer für ihn
aufzustellenden Ergänzungsbilanz das Kapitalkonto des Veräußerers in der Gesellschaftsbilanz auf den
Anschaffungspreis berichtigt wird (BFH-Urteil vom 20.11.2014 - IV R 1/11, BFHE 248, 28, BStBl II 2017, 34, Rz 17).
Daraus lässt sich allerdings nicht (spiegelbildlich) der Schluss ziehen, dass im Fall der Veräußerung des Anteils an
der Ober(personen)gesellschaft die auf die Unter(personen)gesellschaft entfallenden stillen Reserven bei der
Ermittlung des Veräußerungsgewinns auf der Ebene der Obergesellschaft gewerbesteuerrechtlich auszuscheiden
sind (so aber Ludwig, BB 2007, 2152, 2155; Bolk, Bilanzierung und Besteuerung der Personengesellschaft und ihrer
Gesellschafter, 5. Aufl., Rz 7.65). § 7 Satz 2 GewStG steht mit der (Technik der) Bildung von Ergänzungsbilanzen
nicht in einem systematischen Zusammenhang.


38


ff) Das BFH-Urteil vom 19.07.2018 - IV R 31/15 stützt dieses Ergebnis. Danach "entfällt" ein Gewinn aus der
Veräußerung eines Mitunternehmeranteils im Sinne des § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG in vollem Umfang auf den
Mitunternehmer, der ihn erzielt, das heißt, in dessen Person er entsteht (Rz 17). Das ist im Fall der Veräußerung
eines Mitunternehmeranteils an einer Oberpersonengesellschaft (nur) deren Gesellschafter, im Fall der Veräußerung
eines Mitunternehmeranteils an einer Unter(personen)gesellschaft die Ober(personen)gesellschaft. Danach geht der
Gewinn aus der Veräußerung des Mitunternehmeranteils nach § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG in voller Höhe in den
Gewerbeertrag der Personengesellschaft ein, an welcher der veräußernde Mitunternehmer unmittelbar als
Gesellschafter beteiligt ist.


39


gg) Das BFH-Urteil vom 01.07.2004 - IV R 67/00 (BFHE 206, 557, BStBl II 2010, 157) steht diesem Verständnis nicht
entgegen. Danach ist der laufende Verlust einer Unter(personen)gesellschaft aus gewerblicher Tierzucht (§ 15 Abs. 4
EStG) mit dem Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung an der Ober(personen)gesellschaft zu verrechnen,
soweit dieser Veräußerungsgewinn anteilig mittelbar auf Wirtschaftsgüter der Untergesellschaft entfällt, auch wenn
die Obergesellschaft selbst keine Einkünfte aus gewerblicher Tierzucht erzielt. Tragendes Argument für diese
Sichtweise des Senats war, dass sich die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung für die laufenden Verluste einer
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Untergesellschaft aus gewerblicher Tierzucht und Tierhaltung auch auf die Besteuerung des Gesellschafters der
Obergesellschaft auswirkt; daraus folgerte der Senat zugleich, dass die laufenden Verluste mit einem Gewinn aus
der Veräußerung des Anteils an der Obergesellschaft insoweit zu verrechnen sind, als der Gewinn aus der
Anteilsveräußerung auf die stillen Reserven der Untergesellschaft entfällt (unter 1.b). Die Gleichsetzung der
mittelbaren mit der unmittelbaren Beteiligung beschränkt sich nicht auf die Zurechnung laufender Verluste aus
gewerblicher Tierzucht, sondern erfasst auch die Zurechnung tierzuchtbedingter Veräußerungsgewinne.
Entsprechendes gilt für den vergleichbaren Fall des Ausgleichs der nach § 15a Abs. 4 EStG festgestellten
verrechenbaren Verluste einer Untergesellschaft mit den Gewinnen aus der Veräußerung des Gesellschaftsanteils an
der Obergesellschaft (unter 1.b).


Vorliegend fehlt es indes an einer vergleichbaren Ausgangssituation: Es geht nicht um (verrechnungsgesperrte)
laufende Verluste der Untergesellschaft, die als Beteiligungseinkünfte auf die Ebene der Obergesellschaft
"hochgeschleust" werden (vgl. BFH-Urteil vom 01.07.2004 - IV R 67/00, BFHE 206, 557, BStBl II 2010, 157, unter 1.a:
"Im Streitfall hat das FA dementsprechend im Rahmen der Gewinnfeststellung der Obergesellschaft einen laufenden
Verlust aus gewerblicher Tierzucht der Untergesellschaft ausgewiesen ...") und dort mit einem
Anteilsveräußerungsgewinn verrechnet werden sollen. Der Anteilsveräußerungsgewinn entsteht originär (allein) auf
der Ebene der Obergesellschaft. Der Senat hat in jenem Urteil gerade offengelassen, ob im Fall doppelstöckiger
Personengesellschaften bei der Veräußerung des Anteils an der Obergesellschaft zwei Veräußerungsgewinne erzielt
werden (unter 2.a). Er hat mithin nicht judiziert, dass der Veräußerungsgewinn aufzuteilen ist (so aber Junkers, DStR
2023, 2386, 2389).


41


Im Übrigen betrifft die Entscheidung die Gewinnfeststellung für Zwecke der Einkommen- oder Körperschaftsteuer,
nicht die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags, bei der § 15 Abs. 4 EStG ohnehin nicht zur Anwendung
gelangen würde (vgl. R 7.1 (3) Satz 1 Nr. 4 GewStR; HHR/Intemann, § 15 EStG Rz 1518).


42


hh) Für die von der Klägerin befürwortete Aufteilung der stillen Reserven fehlt es zudem an begleitenden
verfahrensrechtlichen Regelungen. Das Gesetz regelt nicht, wie die Aufteilung des Veräußerungsgewinns (auf zwei
oder mehr Ebenen) zu erfolgen hätte und ob die (auf die Untergesellschaft entfallenden) stillen Reserven
festzustellen wären, damit sie bei der Ermittlung des auf die Obergesellschaft entfallenden Veräußerungsgewinns
ausgeschieden werden könnten und ihre (spätere) Erfassung im Gewerbeertrag der Untergesellschaft oder auf
weiter darunterliegenden Ebenen sichergestellt würde. Die von der Klägerin befürwortete "Durchstockung" würde
den Verwaltungsvollzug ‑‑gerade in mehrstöckigen Strukturen‑‑ sehr fehleranfällig machen und wäre wenig
praktikabel (ebenso Kleymann/Hindersmann, BB 2006, 2104, 2105; anders dagegen Hülsmann, DStR 2014, 184,
187). Dem Gesetzgeber ging es bei der Einfügung von § 7 Satz 2 GewStG aber gerade auch darum, eine
praxistaugliche Regelung zu schaffen, die auch bei mehrstufigen Personengesellschaften administrierbar bleibt (vgl.
Bericht des Finanzausschusses, BTDrucks 14/7344, S. 12). Auch das BVerfG hat die Vereinfachung des
Verwaltungsvollzugs zur Rechtfertigung der Besserstellung der Mitunternehmerschaften im Hinblick auf die
Veräußerung durch unmittelbar an ihnen beteiligte natürliche Personen herangezogen (Urteil vom 10.04.2018 -
1 BvR 1236/11, BVerfGE 148, 217, Rz 131).


43


ii) Schließlich ist im Zusammenhang mit der Regelung des § 18 UmwStG (Gewerbesteuer bei Vermögensübergang
auf ein Personenunternehmen sowie bei Formwechsel in eine Personengesellschaft) zu beachten, dass der
Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2024 vom 02.12.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) in § 18 Abs. 3 Satz 3 UmwStG
eine Regelung für mittelbare Anteilserveräußerungen (und -aufgaben) eingeführt hat. Der Veräußerung (oder
Aufgabe) des Anteils an der übernehmenden Gesellschaft wird nunmehr gleichgestellt, wenn eine mittelbar über
eine oder mehrere Personengesellschaften an der übernehmenden Personengesellschaft beteiligte natürliche
Person einen Anteil an der die Beteiligung vermittelnden Personengesellschaft veräußert (oder aufgibt). Der Gewinn
wird auf der Ebene der vermittelnden Personengesellschaft (Obergesellschaft) ‑‑anteilig ("soweit dieser auf den
Anteil an der übernehmenden Personengesellschaft entfällt")‑‑ der Gewerbesteuer unterworfen (vgl. auch
Broemel/Westermann, DStR 2024, 1521, 1524). Damit geht der Gesetzgeber ‑‑unabhängig vom zeitlichen
Anwendungsbereich der Norm‑‑ im Grundsatz offenbar davon aus, dass in Fällen wie dem vorliegenden ein
einheitlicher Veräußerungsgewinn auf der Ebene der Ober(personen)gesellschaft entsteht (Krüger/Petersen, Ubg
2025, 6, 13; wohl auch Junkers, FR 2024, 703, 706) und dass nicht ohnehin eine "Durchstockung nach unten"
vorzunehmen ist.


44


c) Vor diesem Hintergrund haben FA und FG den Einbringungsgewinn I zu Recht in voller Höhe dem Gewerbeertrag
der A KG hinzugerechnet.
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3. Weiterhin hat das FG den Gewerbeertrag zutreffend nicht nach § 9 Nr. 2 GewStG gekürzt.46


a) Nach § 9 Nr. 2 Satz 1 GewStG wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen gekürzt um die Anteile am
Gewinn einer in- oder ausländischen offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer anderen
Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Gewerbebetriebs anzusehen sind,
wenn die Gewinnanteile bei Ermittlung des Gewinns angesetzt worden sind.


47


b) Der im Gewerbeertrag der A KG (Obergesellschaft) zu erfassende Anteilsveräußerungsgewinn im Sinne des § 7
Satz 2 Nr. 2 GewStG unterliegt nicht (auch nicht teilweise) der Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG (so aber
Rund/Junkers, Ubg 2021, 393, 400). Dies folgt schon daraus, dass der Veräußerungsgewinn ‑‑wie unter II.2.
dargelegt‑‑ originär auf der Ebene der A KG (Obergesellschaft) entstanden ist; im Gewerbeertrag der Klinik-KGs
(Untergesellschaften) wird er nicht erfasst. § 9 Nr. 2 GewStG kann insoweit nur auf der Ebene der Mitunternehmer
der Obergesellschaft Anwendung finden (Pitzal in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 3. Aufl., § 9
Nr. 2 Rz 30). Auch das System der Hinzurechnungen und Kürzungen, das der Ermittlung eines objektiven, von den
Beziehungen des Unternehmers zum Betrieb losgelösten Gewerbeertrags dient, gebietet nicht die Anwendung des
§ 9 Nr. 2 GewStG.


48


4. Schließlich ist das FG zu Recht davon ausgegangen, dass der Gewerbeertrag der A KG ‑‑entgegen dem
Hilfsvorbringen der Klägerin‑‑ auch nicht nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG (teilweise) von der Gewerbesteuer
befreit ist.


49


a) Nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG sind Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, Einrichtungen
zur vorübergehenden Aufnahme pflegebedürftiger Personen und Einrichtungen zur ambulanten Pflege kranker und
pflegebedürftiger Personen sowie Einrichtungen zur ambulanten oder stationären Rehabilitation von der
Gewerbesteuer befreit, wenn bei Krankenhäusern im Erhebungszeitraum die in § 67 Abs. 1 oder 2 AO bezeichneten
Voraussetzungen erfüllt worden sind. Die Norm enthält keine unbeschränkte persönliche Steuerbefreiung. Von der
Gewerbesteuer wird nicht der Träger des in § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG genannten Krankenhauses mit seinem
gesamten Gewerbeertrag befreit; begünstigt werden vielmehr die aus dem Betrieb des Krankenhauses
resultierenden Erträge. Soweit der Träger des Krankenhauses außerhalb dieses Betriebs Erträge erzielt, unterliegen
diese der Gewerbesteuer. Von der Gewerbesteuerbefreiung erfasst sind alle Einnahmen und Ausgaben, die mit den
ärztlichen und pflegerischen Leistungen an die Patienten als Benutzer des jeweiligen Krankenhauses
zusammenhängen. Eine wirtschaftliche Betätigung mit anderem Gegenstand ist demgegenüber nicht von der
Befreiung umfasst und daher gewerbesteuerpflichtig. Dies folgt aus dem Sinn und Zweck des § 3 Nr. 20 GewStG, die
bestehenden Versorgungsstrukturen bei der Behandlung kranker und pflegebedürftiger Personen zu verbessern und
die Sozialversicherungsträger von Aufwendungen zu entlasten (BFH-Urteil vom 22.06.2011 - I R 59/10, Rz 7 ff.).


50


b) Die A KG fällt nicht in den Anwendungsbereich des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG.51


aa) Die A KG hat selbst keine Krankenhäuser im Sinne des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG betrieben.52


bb) Die begehrte Steuerbefreiung lässt sich auch nicht daraus herleiten, dass die Tochtergesellschaften der A KG
von § 3 Nr. 20 Bucht. b GewStG begünstigt waren. Dabei kann dahinstehen, ob der Gewinn aus der Veräußerung von
Anlagevermögen des (begünstigten) Betriebs (vgl. FG Berlin-Brandenburg, Urteile vom 14.01.2025 - 8 K 8040/24;
vom 11.03.2025 - 6 K 6113/23) oder aus der Veräußerung des Betriebs selbst überhaupt unter § 3 Nr. 20 GewStG
fällt. Denn selbst wenn dies der Fall wäre, hätte dies nicht zur Folge, dass auch der hier streitige Gewinn aus der
Veräußerung von Anteilen an der Obergesellschaft (A KG), die selbst kein Krankenhaus betreibt, ebenfalls unter § 3
Nr. 20 GewStG fallen würde.


53


aaa) Dies ergibt sich insbesondere nicht aus den zur Betriebsaufspaltung entwickelten Grundsätzen des BFH-Urteils
vom 29.03.2006 - X R 59/00 (BFHE 213, 50, BStBl II 2006, 661).


54


Es fehlt an einer mit der Betriebsaufspaltung vergleichbaren (engen) personellen und sachlichen Verflechtung sowie
an einem einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen (BFH-Urteil vom 29.03.2006 - X R 59/00, BFHE 213, 50,
BStBl II 2006, 661, unter II.3.b). Zwar besteht auch in der Mutter-Tochter-Situation eine personelle Verflechtung.
Eine sachliche Verflechtung im Sinne der Betriebsaufspaltungsgrundsätze liegt jedoch nicht vor. Eine bloße
Tätigkeitsergänzung reicht dafür nicht aus (BFH-Urteil vom 29.03.2006 - X R 59/00, BFHE 213, 50, BStBl II 2006,
661, unter II.3.j [Rz 53]; vgl. auch BFH-Urteil vom 04.06.2003 - I R 100/01, BFHE 203, 171, BStBl II 2004, 244,
betreffend Organschaft).


55
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Ebenso wenig hat die A KG "über ihre Tochtergesellschaften" am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr
teilgenommen (vgl. BFH-Urteil vom 29.03.2006 - X R 59/00, BFHE 213, 50, BStBl II 2006, 661, unter II.3.b). Eine
Aufspaltung der Funktionen eines normalerweise einheitlichen Betriebs (Einheitsunternehmen) auf zwei
Rechtsträger (unter II.3.f [Rz 41], unter Hinweis auf BFH-Urteil vom 20.05.1988 - III R 86/83, BFHE 153, 481, BStBl II
1988, 739, unter 3.a) ist nicht gegeben.


56


Im Übrigen setzt die Übertragung von Merkmalen einen auf die "wirtschaftliche Verbundenheit" abstellenden
"Belastungsgrund" (bei der Betriebsaufspaltung: die Annahme von Gewerblichkeit des Besitzunternehmens) voraus,
der es unter dem Gesichtspunkt der folgerichtigen Umsetzung einer einmal getroffenen Belastungsentscheidung
erfordern würde, beim "Entlastungsgrund" (bei der Betriebsaufspaltung: die Gewerbesteuerbefreiung des
Besitzunternehmens) nicht auf den Aspekt der "rechtlichen Trennung" abzustellen (BFH-Urteil vom 29.03.2006 -
X R 59/00, BFHE 213, 50, BStBl II 2006, 661, unter II.3.d [Rz 34]). Auch an einer solchen Situation fehlt es im
Streitfall. Die A KG war selbst originär gewerblich tätig. Die rechtliche Trennung der Gesellschaften kann bei der
Anwendung der Befreiungsnorm nicht überwunden werden.


57


bbb) Der Hinweis der Klägerin auf den sozial- und wirtschaftspolitisch motivierten Zweck der Steuerbefreiung, die
bestehenden Strukturen bei der Pflege kranker und pflegebedürftiger Personen zu verbessern und zur
Kostenentlastung bei den Trägern von Krankenhäusern, Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen beizutragen
sowie mittelbar einen Anreiz für die Vornahme von Investitionen in diesem Bereich zu schaffen (BFH-Urteile vom
29.03.2006 - X R 59/00, BFHE 213, 50, BStBl II 2006, 661, unter II.3.e bb; vom 22.06.2011 - I R 43/10, BFHE 233,
551, BStBl II 2011, 892, Rz 10), vermag kein anderes Auslegungsergebnis zu rechtfertigen. § 3 Nr. 20 GewStG
entfaltet insbesondere keine "Fernwirkung" (BFH-Beschluss vom 24.01.2012 - I B 34/11, Rz 9, betreffend § 3 Nr. 20
Buchst. c GewStG).


58


ccc) Unterstellt, der Gewinn aus der Veräußerung von Anlagevermögen des (begünstigten) Betriebs oder aus der
Veräußerung des Betriebs selbst unterfiele § 3 Nr. 20 GewStG, führte dies zwar dazu, dass es aufgrund der
Nichtanwendung des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG auf der Ebene der Obergesellschaft (A KG) zu einer
gewerbesteuerlichen Belastung der auf der Ebene der Untergesellschaften freigestellten stillen Reserven käme.
Dieser Umstand läge jedoch in der Systematik der doppelstöckigen Personengesellschaft und des § 7 Satz 2 Nr. 2
GewStG begründet und könnte eine Anwendung der ‑‑tatbestandlich nicht erfüllten‑‑ Befreiungsvorschrift nicht
rechtfertigen.


59


5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.60
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